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1 Vorhabenbeschreibung 

1.1 Gesamtvorhaben und Vorhabenträger 

 

Die Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) plant die Errichtung eines neuen modernen Steinkohleblocks (Block 

9) mit einer Leistung von ca. 900 MWel am Standort Mannheim-Neckarau.  

Nach Abschluss des Probebetriebes dieses Blockes sollen die bestehenden, aus den 1960er Jahren 

stammenden Blöcke 3 und 4 mit jeweils 220 MWel stillgelegt werden. 

GKM ist Antragstellerin und Vorhabenträger und betreibt am Standort seit Jahrzehnten Anlagen zur Strom- 

und Fernwärmeversorgung. GKM ist ein Gemeinschaftskraftwerk der RWE Power AG mit Sitz in Essen, der 

EnBW Kraftwerke AG in Stuttgart und der MVV RHE AG in Mannheim. 

GKM hat ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umwelt- und ein nach OHSAS 18001 zertifiziertes Arbeits- und 

Gesundheitsmanagementsystem. 

Auf Grund der hohen Dampfparameter verbunden mit moderner Kraftwerkstechnologie und 

thermodynamischer Optimierung des Wasser-Dampf-Kreislaufes erreicht der neue Block einen elektrischen 

Nettowirkungsgrad von ca. 46 % sowie bei Fernwärmeauskopplung einen Brennstoffausnutzungsgrad bis ca. 

66  %. Mit diesem hohen Wirkungsgrad wird der neue Block gegenüber den Blöcken 3 und 4, welche 

stillgelegt werden sollen, bei vergleichbaren Randbedingungen um ca. 20 % geringere spezifische CO2-

Emissionen aufweisen. 

Für den Standort werden entsprechende Verfahrensalternativen zum Brennstoffeinsatz und zum 

Kühlwasserkonzept betrachtet. 

1.2 Rechtliche Einordnung und Antragsrahmen 
 

Die Genehmigungsbedürftigkeit des Vorhabens ergibt sich aus der Einstufung in Nr. 1.1 des Anhanges der 4. 

BImSchV. Damit wird die Durchführung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens nach BImSchG 

erforderlich. Es wird für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Anlage von einem Verfahren nach 

§10 BImSchG mit öffentlicher Beteiligung ausgegangen. 

Das Vorhaben der Grosskraftwerk Mannheim AG ist rechtlich als wesentliche Änderung der bestehenden 

gemeinsamen Anlage nach § 16 BImSchG zu sehen. 

Für das Vorhaben wurde gemäß Schreiben der Stadt Mannheim vom 15.12.06 bestätigt, dass kein 

Bebauungsplan erforderlich ist und die baurechtliche Zulässigkeit gemäß § 34 BauGB geprüft werden kann. 

Die GKM betreibt derzeit am Standort die Blöcke 4, 6, 7 und 8 zur Strom- und Fernwärmeversorgung sowie 

den Block 3 als Reserveanlage, wenn einer der anderen Blöcke nicht verfügbar ist. Mit der Errichtung des 

Block 9 ist seitens GKM vorgesehen, als immissionsseitige Kompensation nach erfolgtem Probebetrieb des 

Block 9 den Block 4 sowie den Reserveblock 3 stillzulegen. 

 

 



 
Steinkohlekraftwerk Block 9 

Scoping-Unterlage 

 

 

 

Seite: 7 von 71 
Stand: 16.04.07 

Zuordnung der einzelnen erforderlichen Antragsverfahren 

Nachfolgende Genehmigungsanträge bzw. Anzeigen sind derzeit mit dem Gesamtvorhaben vorgesehen:  

1. Immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsantrag nach § 16 BImSchG für das Gesamtvorhaben 

einschließlich: 

-  UVU (Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung)  

-  Errichtung und Betrieb einer REA-Abwasseraufbereitungsanlage (unter standort- 

   bezogener Vorprüfung des Einzelfalles gemäß LUVPG, Anlage 1, Nr. 1.1.2.2) 

-  Bau- und Betrieb der landseitigen Schiffsbe- und –entlader 

-  Anpassen der Lage der Bahngleise 

2. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Kühlwasserentnahme und –einleitung am Rhein einschließlich 

Genehmigung zur Errichtung der erforderlichen Bauwerke sowie Erlaubnis zur Einleitung des REA-

Abwassers vermischt mit dem Kühlwasser 

3. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur weiteren Nutzung der bestehenden Brunnenwasserentnahmen 

(Befristung endet 31.12.2010) einschließlich Nutzung für Block 9 und Errichtung von 2 neuen Brunnen für 

Block 9.  

4. Anzeige der Einleitung des Regenwassers der Dachflächen in den Rhein (unter Bezug auf § 28 Abs. 1 des 

Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg und der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und 

Verkehr über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser). 

5. Wasserrechtlicher Antrag auf  Errichtung und Nutzung einer Kaimauer zur Schiffsbe- und –entladung im 

Rheinauer Hafen (Becken 21) einschließlich: 

- UVU (Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung) 

6. Antrag auf Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung zur Kühlwasserentnahme und –einleitung am 

Rhein 

Zuständig für die Verfahren Nr. 1-4 ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, für das Verfahren Nr. 5 die Stadt 

Mannheim und für das Verfahren Nr. 6 das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Mannheim. 

Das Scoping-Verfahren wird gemeinsam für die Verfahren Nr. 1 und 5 durchgeführt. 

 

Für die Einordnung der einzelnen Antragsverfahren wird u. a. auf die Angaben im Kapitel 4 verwiesen. 

 

Tangierende sonstige Anträge bzw. Anzeigen 

Die EnBW TNG plant derzeit die Umrüstung der bestehenden 220 kV-Stromableitung vom Standort der GKM 

auf 380 kV. Die EnBW TNG wird als Betreiberin dieser Anlage die erforderlichen Genehmigungsanträge 

stellen. 

Im Zuge des Vorhabens wird die Lage der Straße zur Altriper Fähre angepasst. Die baurechtliche Anzeige 

liegt der Stadt Mannheim vor. 
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1.3 Standort 
1.3.1 Grundstück 
 

Lage 

Das Kraftwerksgelände liegt im Hafengebiet des Mannheimer Rheinauhafens. 

Der Standort für den Block 9 befindet sich östlich neben dem Block 7 des GKM und wird begrenzt auf der 

Südseite durch den Rhein und auf der Nordseite durch ein Industrie-/Gewerbegebiet. Die Lage direkt am 

Rhein (Rhein–km 415,2 und 415,4) ermöglicht die Errichtung einer eigenen Schiffsentladung für Steinkohle 

und einer Schiffsverladung von Kraftwerksnebenprodukten im Hafenbecken 21 des Mannheimer 

Rheinauhafens. Das Kühlwasser kann direkt aus dem Rhein entnommen und wieder zugeführt werden.  

 

Größe 

Das zum Bau des Blockes 9 vorgesehene Baufeld besteht wegen der Straße zur Altriper Fähre aus 2 

Teilflächen: 

• Blockbereich: mit den ca. Abmessungen 290 m x 145 m.  

• Coal-Point-Bereich: für die Ver- und Entsorgung (Kohlelager, Nebenproduktzwischen- 

 lagerung, Schiffsbe- und -entlader) schließt eine Fläche von 

 ca. 840 m x 120 m an. 

 

Höhenlage 

Das Geländeniveau (+ 0,00 m) des neuen Blockes wird bei 95,8 m ü. NN liegen. Der Hochwasserschutz 

(HHW 95,47 /HQ6000 95,73 m ü. NN) wird berücksichtigt. 

 

Bisherige Nutzung 

Das für den neuen Block vorgesehene Kraftwerksgelände ist bis vor ca. 30 Jahren als Gewerbegebiet genutzt 

worden. Ein kleiner Bereich zwischen Plinau- und Altriper Straße, den GKM beabsichtigt zu erwerben, wird 

zurzeit noch gewerblich genutzt. Der Bereich des Hafenbeckens 21 wurde bis vor wenigen Jahren als 

Kohlelager der US Army (Coal Point) genutzt. Es bestehen  Straßen und Bahngleise auf dem Gelände. 

 

Baugrund 

Das Gebiet gehört zur Rheinaue. Der Baugrund besteht vornehmlich aus Auffüllungen, Sand und Kies.  

 

Vorhandene Bebauung 

Auf dem Gelände befinden sich kleinere Industriebauten, Parkplätze und Bäume. Die bisherige 

Gleisanbindung für das Kraftwerk erfolgt über das Grundstück. Unmittelbar am Rhein verlaufen ebenfalls 

Gleise, die bisher nur als Reservezufahrt genutzt wurden. Die Straße zur Altriper Fähre trennt das Gelände 

und verläuft ca. 160 m am Rhein entlang. 
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1.3.2 Erschließung 
 

Grundsätzliches 

Durch die Lage am Rhein ergeben sich günstige Bedingungen für die Ver- und Entsorgung des 

Kraftwerksblockes mit Steinkohle sowie den Kraftwerksnebenprodukten. Ferner kann das Kühlwasser aus 

dem Rhein entnommen werden. 

 

Straßenanbindung 

Über die B38a ist der Kraftwerksstandort direkt an das Autobahnnetz angebunden, ohne dass Wohngebiete 

tangiert werden. Zur Erschließung des Blockes 9 wird der Einfahrtsbereich zum Kraftwerk erweitert. 

 

Abb. 1: Neue Zufahrt zum Block 9 

 
 
Die in Abb. 1 rot markierte Einfahrt dient der Erschließung des neuen Blockes 9, bzw. der Entlastung der bis-

herigen Zufahrt. In Verlängerung der dargestellten Einfahrt werden die für die Ver- und Entsorgung des  

Blockes erforderlichen Straßen realisiert (siehe Abb. 2). 

 
Abb. 2 Straßenführung innerhalb des Blockes  
 

 
 

 

Zufahrt Block 9 
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Gleisanbindung 

Bei der bestehenden Gleisanbindung des Standortes (in nachstehender Abb. in blau dargestellt), werden die 

Gleise über eine Unterführung an die Gleisanlage des Hafens, die nordöstlich der Duisburger Str. verläuft, 

angeschlossen. 

 

Die bestehende Gleisanbindung wird im Zuge der Änderung der Infrastruktur für den Standort umgebaut, 

indem die bestehende Gleisanlage im Bereich des Hafenbeckens 21, die bisher nur als Reservezufahrt 

genutzt wurde, zum Hauptzufahrtsgleis wird. Im Bereich der zukünftigen Kaimauer werden die Gleise zum 

Hafenbecken hin verschoben. Die Altriper Straße zur Fähre wird mit einer neuen Brücke über die Gleise 

geführt. Im Bereich zwischen Block 7 und Block 9 werden die neu trassierten Gleise an die bestehende  

Gleisanlage angebunden. 

 
Abb. 3.1 Gleisanbindung Bestand (blau) und Neu (rot) im Blockbereich 

 
 

Abb. 3.2 Weiterführung der Gleisanbindung Bestand (blau) und Neu (rot) 
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Steinkohle (Brennstoff) 

Für die Steinkohleanlieferung und -vorhaltung wird ein neues Kohlelager mit Schiffs- und Bahnentladung 

errichtet (Coal-Point-Bereich). 

 

Stromableitung 

Die erzeugte elektrische Energie soll über einen neuen Anschluss ins 380-kV-Netz sowie parallel über die be-

stehenden 220-kV und 110-kV-Anschlüsse eingespeist werden. 

 

Fernwärme 

Die Fernwärme wird in ein bestehendes Fernwärmenetz der MVV Energie AG eingekoppelt. Die 

Fernwärmeübergabestation befindet sich im Maschinenhaus. 

 

Zünd- und Abfahrbrennstoff 

Erdgas, welches zum Zünden verwendet wird, wird über eine bestehende Hochdruckleitung, eine 

Reduzierstation sowie Niederdruckleitungen zu den Verbrauchsstellen geführt. Der Block 9 wird an das 

bestehende Niederdrucksystem angeschlossen. 

Heizöl S, das zum An- und Abfahren des Dampferzeugers benötigt wird, wird aus dem auf der Westseite des 

Kraftwerksgeländes gelegenen Tanklager bereitgestellt und über eine Rohrbrücke herangeführt. 

 

Kalksteinmehl 

Das als Absorptionsmittel in der REA eingesetzte Kalksteinmehl wird per LKW angeliefert und pneumatisch in 

ein Silo, welches neben der REA angeordnet ist, entladen. 

 

Gipslager 

Für den im REA-Prozess entstehenden Gips wird eine Lagerhalle im Coal-Point-Bereich vorgesehen. Der 

Gips wird mittels Bandanlage zur Schiffs- oder LKW-Beladung transportiert. Die Möglichkeit eines 

Abtransportes per Bahn wird grundsätzlich vorgesehen. 

 

Nassasche 

Die Nassasche wird mittels Bandförderanlagen vom Dampferzeuger zum Nassaschelagerplatz im Coal-Point-

Bereich gefördert. Die Nassasche wird über Bandanlagen zum Schiff oder LKW gefördert. Die Möglichkeit 

eines Abtransportes per Bahn wird grundsätzlich vorgesehen. 

 
Flugasche 

Die Flugasche wird unter dem Elektrofilter in einem Zwischenbunker gesammelt und zu den neuen 

Flugaschesilos im Coal-Point-Bereich alternativ zur bestehenden Siloanlage von Block 7 und 8 gefördert. Aus 

den neuen Silos kann auf LKW oder Schiff verladen werden. Eine Bahnbeladung soll nachrüstbar sein. Aus 

den bestehenden Silos Block 7 und 8 ist eine Verladung auf LKW und Bahn möglich. 
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Brunnenwasser 

Die Brunnenwasserversorgung der REA erfolgt aus zwei neu zu errichtenden Brunnen. 

 

Reinkondensaterzeugung und -speicherung 

Die Reinkondensaterzeugung und -speicherung erfolgt in bestehenden Anlagen. Die Heranführung erfolgt 

über Rohrbrücken. 

 

Feuerlöschwasser 

Feuerlöschwasser wird primär aus dem Rhein bezogen. Ein zweites, unabhängiges System wird aus dem 

vorhandenen Trinkwassernetz des Standortes versorgt. 

 

Betriebsabwasser 

Die Ableitung von Abwässern erfolgt über Gruben in die bestehende Betriebsabwasseraufbereitungsanlage 

Block 7/8 mit ausreichender Kapazität. 

 
Regenwasser 

Es ist geplant das Regenwasser von den Dachflächen direkt in den Rhein einzuleiten. Ein Teil dieses Regen-

wassers kann – sofern technisch nutzbar und wirtschaftlich vertretbar – gesammelt und z. B. zur Reinigung 

verwendet werden. 

Regenwasser von Straßen, Wegen und Plätzen wird in die öffentliche Kanalisation eingeleitet. 

 

Schmutzwasser 

Unter dem Begriff Schmutzwasser sind häusliche Abwässer und die Straßenentwässerung (s. o.) 

zusammengefasst. 

Die Ableitung der Schmutzwässer erfolgt über Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisation. 

 

Chemikalienversorgung 

Die Bevorratung der Chemikalien erfolgt dezentral, für die Kondensataufbereitung und die Konditionierung des 

Wasser-Dampf-Kreislaufes im Maschinenhaus, für die REA-Abwasseraufbereitung und den REA-Prozess im 

REA-Gebäude. 

 

Ammoniakwasser 

Als Absorptionsmittel für die DeNOx-Anlage (SCR) des Dampferzeugers wird Ammoniakwasser aus dem 

vorhandenen NH4OH-Tanklager über Rohrleitungen herangeführt. 
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Mitnutzung nichttechnische Gebäude/Einrichtungen 

Folgende nichttechnische Gebäude und Einrichtungen der Bestandsanlage können für den Block 9 mit 

verwendet werden: 

• Sozialgebäude 

•  Verwaltungsgebäude 

•  Werkstätten 

•  Lagergebäude 

•  Feuerwache 

•  Pforten 

 

1.4 Terminlicher Rahmen 
 

Die im Folgenden genannten Ecktermine des Projektes entsprechen dem derzeitigen Planungsstand. Sie 

können sich durch Markteinflüsse, Verhandlungen mit den Lieferanten, dem Fortgang des 

Genehmigungsverfahrens und Entscheidungen der Antragstellerin noch verschieben.  

 

Abb. 4: Termine 

Eckpunkt Geplanter Termin 

Scopingtermin Juni 2007 

Einreichen Genehmigungsantrag Januar 2008 

Baubeginn Februar 2009 

Aufnahme Kommerzieller Betrieb  Juli 2013 

 

Derzeit erfolgt die erweiterte Vorplanung für das Gesamtvorhaben sowie die Ausschreibung für die 

Hauptkomponenten als Grundlage für die Erarbeitung des Genehmigungsantrages. 
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2 Anlagentechnische Beschreibung Block 9 
2.1 Zweck und allgemeine Anforderungen an die Anlage 
 

Zweck des geplanten Kraftwerksblockes ist der Ersatz  der Blöcke 3 und 4, welche in den 1960er Jahren 

errichtet wurden. Auf diese Weise soll die langfristige Standorterhaltung durch moderne Kraftwerkstechnik auf 

Steinkohlebasis gewährleistet werden. 

 

Vorgesehen ist die Erzeugung von elektrischer Energie im Grund-Mittellastbetrieb bei einer elektrischen 

Brutto-Leistung von ca. 900 MWel, dies entspricht im Nennbetrieb einer Netto-Leistung von ca. 830 MWel. Der 

geplante Block 9 weist eine hohe Einsatzflexibilität auf, die es ermöglicht, bei Bedarf flexibel in einen 

Teillastbetrieb bis auf ca. 25 % zu wechseln. Aufgrund der hohen Dampfparameter, fortschrittlicher 

Kraftwerkstechnologie und der thermodynamischen Optimierung erreicht der elektrische Nettowirkungsgrad  

im Nennbetrieb einen Wert von ca. 46 %. 

Ferner dient der Block 9 zur Fernwärmeerzeugung. Hierzu können bis zu 500 MWth aus den 

Dampfturbinenanzapfungen und dem Spitzenvorwärmer in das Fernwärmeversorgungssystem der MVV 

Energie AG eingespeist werden. 

Aus dem Verhältnis von Fernwärmeleistung und elektrischer Leistung zu der aufgewandten Brennstoffenergie 

ergibt sich der Nutzungsgrad, der durch die so genannte Kraft-Wärme-Kopplung bis zu 66 % im Block 9 

erreichen kann. 

2.2 Aufbau und Umfang 
 

Block 9 wird so ausgeführt, dass dieser unabhängig von den anderen am Standort betriebenen 

Kraftwerksblöcken einsetzbar und regelbar ist. Dies gilt sowohl für die Stromerzeugung wie für die 

Fernwärmeauskopplung. 

Einen Überblick über die Gesamtanlage, ihre wesentlichen Komponenten und deren Zusammenwirken stellt 

Anlage 9.5: Grundfließbild der Anlage dar. 

 

Der neu zu errichtende Block besteht im Wesentlichen aus: 

• 1 Dampferzeuger in Einzugbauweise mit Steinkohle-Staubfeuerung 
• 1 katalytische Entstickungsanlage untergebracht im Leerzug des Dampferzeugers 
• 1 Elektrofilter 
• 1 Saugzug 
• 1 Rauchgasentschwefelungsanlage auf Basis Nasswaschverfahren 
• 1 Schornstein 
• 1 Dampfturbosatz 
• Kondensatreinigungsanlage 
• Kühlzellen 
• 1 Maschinentrafo 
• 2 Eigenbedarfstrafos 
• Schaltanlagen, Stromableitung und Blockwarte 
• E-Motor angetriebene Speisewasserpumpen 
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Folgende Nebenanlagen werden für den Block 9 neu errichtet bzw. vorhandene Einrichtungen am Standort 

mitgenutzt: 

 

Abb. 5: Auflistung der wesentlichen Nebenanlagen 

Nebenanlage Neu bzw. vorhanden Betreffender Umfang 

Bekohlung neu Kohlelager, Bekohlungsanlage 
Schiffsentlader neu Schiffsentlader für Kohleanlieferung 
Schiffsbelader neu Schiffsbelader für Gips, Nassasche 

und Flugasche 
Gipslager neu Gipslager 
Nassaschelagerplatz neu Lagerplatz 
Flugaschelagerung neu Flugaschesilo(s) 
Fernwärmeübergabestation neu im Maschinenhaus 
Zünd- und Anfahrbrennstoff 
(Erdgas/Heizöl S) 

vorhanden nur Rohrleitungsanbindung 

Kalksteinmehlsilo neu Lagersilo, Entlade- und 
Fördereinrichtung 

Brunnenwasserversorgung neu neue Brunnen für REA-Versorgung 
Reinkondensatversorgung vorhanden nur Rohrleitungsanbindung 
REA-Abwasser-
aufbereitungsanlage 

neu 2-stufige 
Abwasseraufbereitungsanlage für die 
REA Block 9 

Betriebsabwasseraufbereitung vorhanden nur Rohrleitungsanbindung 
Chemikalienversorgung neu für Kondensatreinigung, Wasser-

Dampf-Kreislauf-Konditionierung und 
REA 

Bahnanschluss vorhanden Änderung der Trasse 
Ammoniakwasserversorgung vorhanden nur Rohrleitungsanbindung vom 

NH4OH-Lager  
 
2.3 Anordnung 
 

Die Anordnung der Gesamtanlage und der wesentlichen Haupt- und Nebenanlagen ist im Lageplan (Anlage 

9.2) vereinfacht dargestellt. Die Blockanordnung ist so konzipiert, dass sich die Anlage in den bestehenden 

Kraftwerksstandort integriert und die vorhandenen Standortvorteile mitnutzen kann.  

Das Baufeld wird bedingt durch die vorhandene Straße zur Altriper Fähre in zwei Teilflächen (Blockbereich 

und Coal-Point-Bereich) aufgeteilt, siehe Anlage 9.2 Vereinfachter Lageplan Block 9. 

 

Von Nord-Westen nach Süd-Osten gliedert sich der Neubaublock (an den vorhandenen Block 7 anschließend) 

im Blockbereich in folgende Hauptbauwerke. Die angegebenen Maße sind ca.-Angaben, welche dem 

derzeitigen Planungsstand entsprechen, sich aber im Laufe der weiteren Planung noch ändern können: 
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- Nord/nord-westlich ist das Schaltanlagengebäude 380 kV mit ca. L x B x H 45m x 21m x 9m und den beiden 

Netzkuppeltrafos angeordnet. 

 

- In süd-östlicher Richtung schließt der Fremdnetztrafo an. 

Im weiteren Verlauf ist in süd-östlicher Richtung das Hauptschaltanlagengebäude einschl. Warte des 

Blockes 9 mit den ca. Abmessungen L x B x H: 60 m x 21 m x 28 m angeordnet. 

 

- In süd-westlicher Richtung schließt das Maschinenhaus (MH) unmittelbar an das 

Hauptschaltanlagengebäude an. Im Maschinenhaus befindet sich als wesentlichste Anlage der 

Dampfturbosatz mit der Dampfturbine, welche wiederum aus 1 Hochdruck-, 1 Mitteldruck- und 3 

Niederdruckteilen und dem unter den Niederdruckteilen angeordneten Kondensator besteht, sowie dem 

Generator und der Erregereinrichtung. Die Dampfanzapfungen der Dampfturbine versorgen die Hochdruck- 

und Niederdruckvorwärmer zur Speisewasser- bzw. Kondensatvorwärmung. 

Die Kondensatreinigungsanlage wird ebenso im Maschinenhaus untergebracht. 

Weiterhin sind die Einrichtungen zur Fernwärmeauskopplung im Kellergeschoß des Maschinenhauses 

angeordnet. 

Im so genannten Zwischenbau (Teilbereich zwischen MH und Dampferzeugergebäude) werden weitere 

Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufes, insbesondere die Kesselspeisepumpen  angeordnet.  

 

Die Abmessungen des Maschinenhauses (incl. Zwischenbau) betragen ca. L x B x H: 97 m x 51 m x 50 m. 

Auf der Westseite des Maschinenhauses sind der Maschinentrafo und die beiden Eigenbedarfstrafos sowie 

der Kaltkondensatspeicher angeordnet. 

 

- In süd-östlicher Richtung schließt das Dampferzeugergebäude (DE) an das Maschinenhaus an.  

Abmessung: ca. L x B x H: 68 m x 66 m x 118 m. 

Über die beiden Treppentürme werden sowohl der Dampferzeuger als auch der Zwischenbau und das 

Maschinenhaus erschlossen. Abmessungen: ca. L x B x H: 15 m x 15 m x 118 m  

Auf der Rheinseite des Dampferzeugergebäudes sind die Kohletagesbunker zur 

Brennstoffzwischenlagerung, sowie unter den Bunkern die Kohlemühlen angeordnet. 

Weitere Treppenhäuser und Treppenläufe im Schaltanlagengebäude/Warte, Maschinenhaus und im 

Dampferzeugergebäude angeordnet vervollständigen das Flucht- und Rettungswegekonzept in diesem 

Bereich. 

 

- In süd-östlicher Richtung auf der Rückseite des Dampferzeugers schließt der Elektrofilter zur 

Rauchgasentstaubung an. Unter dem Elektrofilter befindet sich das Schaltanlagengebäude zur 

Spannungsversorgung der Rauchgasreinigungsanlagen. Die Abmessungen betragen  

ca. L x B x H: 30 m x 60 m x 39 m. 
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- An den E-Filter schließt das REA-Gebäude an, dass auch den Saugzug und die REA-

Abwasserreinigungsanlage umschließt. Die Gebäudeabmessungen betragen  ca. L x B x H : 57 m x 60 m x 

46 m. Zwischen E-Filter und REA-Gebäude ist der zur Ableitung der gereinigten Rauchgase an die 

Atmosphäre erforderliche Schornstein mit einer Mündungshöhe von 180 m aufgestellt. 

 

- Zwischen den Blockgebäuden ( Maschinenhaus, Dampferzeugergebäude, E-Filter und REA-Gebäude) und 

dem Rhein sind die Kühlzellen, das Kühlwasserentnahmebauwerk und das Kühlwasserpumpenbauwerk mit 

den Reinigungseinrichtungen und den Hauptkühlwasserpumpen angeordnet. 

 

- Das Einleitbauwerk für das Kühlwasser befindet sich ca. 400 m rheinab, unterhalb der bestehenden 

Kühlwasserbauwerke von Block 7. 

 

- Auf dem Coal-Point-Bereich (süd-östlich der Straße zur Altriper Fähre) sind Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen für den Block 9 angeordnet. 

 

- Als Medienverbindung zwischen dem Blockbereich und dem Coal-Point-Bereich zur Ver- und Entsorgung 

des Blockes dient die Medienbrücke. Über diese wird zum einen der Block mit Brennstoff (Steinkohle) 

versorgt, zum anderen werden die Nebenprodukte der Anlage den jeweiligen Silo- bzw. Lagereinrichtungen 

zugeführt. 

 

- Die Nebenproduktlagerung besteht im Einzelnen aus:  

Nassaschelager mit ca. 1.500m², Nassgipslager mit ca. 3.000m³ Lagervolumen, Flugaschesilos für eine 

Lagerkapazität von ca. 50.000m³-. 

 

Der Schiffsbelader für die Nebenprodukte ist am Nordufer des Hafenbeckens 21 angeordnet. 

 

- Weiter schließt in süd-östlicher Richtung das Kohlelager an die Nebenproduktlagerung an. 

 

Im Wesentlichen sind für die Kohlelagerung nachstehende Einrichtungen vorgesehen: 

• Schiffsentlader im Hafenbecken 21  

• Bahnwaggonentladung mit Tiefbunker und mit Waggonenteisung  

• Kohlelagerplatz für die Lagerung von ca. 300.000 t Kohle mit Auf- und Abhaldegeräten 

• Sieb- und Brecherstation 

• Bandanlagen auf dem Lagerplatz, zum Block 9 und zu den bestehenden Blöcken 7 und 8. 
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2.4 Hauptkomponenten 
 

Auswahl, Dimensionierung und Konzeption aller Komponenten der Gesamtanlage unterliegen den 

übergeordneten Zielstellungen nach Gesamtwirtschaftlichkeit (Investition, Betrieb und Instandhaltung) und 

Umweltintegrität verbunden mit einem hohem Anlagenwirkungsgrad, betrieblicher Flexibilität, höchster 

Verfügbarkeit, Langlebigkeit durch entsprechende Materialwahl und Auslegung sowie Minimierung des 

Eigenbedarfs. Die jeweilige Einzelkomponente wird dabei im Sinne des Gesamtanlagenoptimums ausgelegt 

und betrieben. Alternativen zu den gewählten Technologien und Auslegungen werden nach EU BREF geprüft. 

 

Abb. 6: Hauptdaten der Anlagenauslegung (ca. Werte in der Nennlast) 

Feuerungswärmeleistung MWth 1.800 

Elektrische Bruttoleistung MWel 900 

Elektrische Nettoleistung MWel 830 

Netto - Wirkungsgrad % 46 

Brennstoffmenge t/h 255 

Frischdampfmenge kg/s 650 

Frischdampfdruck/ Frischdampftemperatur 

(Betrieb) 

bar/ °C 285 / 600 

HZÜ-Temperatur (Betrieb) °C 610 
 
 
2.4.1 Dampferzeuger mit Entstickungsanlage 
 

Der Dampferzeuger wird in der bewährten Einzug-Turmbauweise ausgeführt. In einem breiten Lastbereich 

wird er im Zwangsdurchlaufbetrieb betrieben. Über 4 seitlich angeordnete Schüsselmühlen, die den Brennstoff 

zu Staub mahlen, vortrocknen und sichten, werden die Kohlenstaubbrenner  mit dem Brennstoff versorgt. 

Durch die Wahl des Feuerungssystems kann eine sehr hohe Betriebs-Flexibilität über das gesamte 

Brennstoffband sowohl für Voll- als auch für Teillast gewährleistet werden. Niedrige NOx-Emissionswerte 

werden durch eine gute Brennstoff-/Luftdurchmischung, die optimale Feuerführung als auch durch einen 

geringen Luftüberschuss und eine optimierte Luftstufung gewährleistet. Diese individuell regelbare Luftstufung 

und der zusätzliche Einbau einer Ausbrandluftebene stellen zusammen mit der optimierten 

Temperaturverteilung im Dampferzeuger darüber hinaus sicher, dass der Dampferzeuger eine niedrige 

Verschlackungsneigung (seltene Reinigung), ein geringes Korrosionspotential (wenig Stillstände) und ein 

gutes Ausbrandverhalten (niedriger Rest-Kohlenstoffgehalt und damit gute Verwertbarkeit der Aschen) 

aufweist. 

 

Zum Anfahren und zur Stützung des Kohlefeuers in niedrigen Lastzuständen verfügt der Dampferzeuger 

darüber hinaus über Ölbrenner, die mit Erdgas gezündet werden. 

Die Verbrennungsluft für den Dampferzeuger wird bevorzugt  innerhalb der Dampferzeugerumschließung 

angesaugt. Auf der Druckseite des Frischlüfters wird zunächst ein Teilstrom der Verbrennungsluft durch die 
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Mühlenluftgebläse als Förderluft für den Kohlenstaub zu den Mühlen gefördert. Diese Primärluft wird durch 

den Regenerativ-Luftvorwärmer (Luvo) vorgewärmt. Der Großteil der Verbrennungsluft wird über Dampf- und 

Regenerativ-Luvo vorgewärmt zu den Brennern geführt. Das Verbrennungsluftsystem ist – wie der 

Rauchgasweg  - einsträngig ausgeführt. Der Frischlüfter ist durch Verstellen der Laufschaufeln regelbar, um 

den unterschiedlichen Betriebsanforderungen Rechnung tragen zu können.  

 

Seitlich neben der Dampferzeugerumschließung sind die 4 Kohletagesbunker angeordnet, je 1 Bunker pro 

Mühle. Sie verfügen über ein Nutzvolumen von 12 Volllaststunden für die Kohle mit dem niedrigsten Heizwert, 

um Stillstandszeiten der Blockbekohlungsanlagen überbrücken zu können. 

 

Rückstände aus den Kohlemühlen (Brennstoffinerte) werden im Betrieb kontinuierlich ausgeschieden und in 

separate Stapelbehälter entsorgt. Das Feuerraumentaschungssystem ist als Nassentaschung konzipiert. Die 

endgültige Entscheidung bezüglich der Wahl des Entaschungssystems (Nassentaschung oder 

Trockenentaschung) fällt in der Vergabephase des Dampferzeugers. 

 

Zur Reinigung der Verdampferwände, der Nachschaltheizflächen, des Rauchgas-Luvos und der Stickoxid-

minderungsanlage sind die Dampferzeuger mit Dampf-Russbläsern ausgestattet. 

 

Innerhalb des Rohrsystems (Druckteil) des Dampferzeugers wird das zugeführte Speisewasser verdampft und 

überhitzt. Der überhitzte Hochdruckdampf wird über die Hochdruckdampfleitungen dem HD-Teil der 

Dampfturbine zugeführt und dort teilweise entspannt. Über die kalte Zwischenüberhitzungsleitung (KZÜ) wird 

der Dampf wieder dem Dampferzeuger zugeführt und abermals überhitzt, um danach über die heiße 

Zwischenüberhitzungsleitung (HZÜ) dem Mitteldruckteil der Turbine zugeführt zu werden. Durch die Wahl 

höchster heute technisch realisierbarer Dampfparameter (Druck und Temperatur) und die bestmögliche 

Ausnutzung der Rauchgaswärme im Dampferzeuger sowie die Optimierung der Feuerung wird ein möglichst 

hoher Dampferzeugerwirkungsgrad sowohl im Nennpunkt als auch im Teillastbetrieb erreicht. 

 

Zur weitergehenden Reduzierung der Stickoxide im Rauchgas ist im Leerzug des Dampferzeugers eine 

Stickoxidminderungsanlage untergebracht. Als Reduktionsmittel zur selektiven katalytischen Entstickung 

(SCR) der Rauchgase wird Ammoniakwasser eingesetzt. Das Ammoniakwasser wird aus dem bestehenden 

Ammoniakwasser-Lager zur Verfügung gestellt. Dieses Lager wird nicht erweitert, unterliegt somit auch nicht 

diesem Genehmigungsverfahren.  

 

Die Reduzierung der Stickoxide mit Ammoniak erfolgt im SCR-Reaktor am eingebauten Katalysator in einem 

Temperaturbereich von 320 – 400 °C. Als Katalysator wird ein Wabenkatalysator in High-Dust-Ausführung  

eingesetzt. Der Katalysator wird in mehreren Ebenen angeordnet, eine Reserveebene wird konstruktiv 

ebenfalls vorgesehen. Durch eine entsprechende Auslegung und Regelung der Ammoniakwasser-Eindüsung 

wird der so genannte NH3-Schlupf so gering wie möglich gehalten. 
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Unterhalb der Stickoxidminderungsanlage-Anlage ist im Leerzug des Dampferzeugers noch der Regenerativ- 

Luftvorwärmer angeordnet, in dem ein regenerativer Wärmeaustausch zwischen angesaugter 

Verbrennungsluft und Rauchgas erfolgt, so dass die noch im Rauchgas enthaltene Wärme so weit wie möglich 

genutzt wird. Auch diese Maßnahme dient zur Optimierung des Dampferzeugerwirkungsgrades. 

 
2.4.2 Rauchgasreinigungsanlage mit REA-Abwasseraufbereitung 
 

Hinter der Stickoxidminderung erfolgt die weitere Reinigung der Rauchgase in den Komponenten: 

- Elektrofilter (E-Filter) zur Entstaubung 

- Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) zur Entschwefelung. 

 

Zur Überwindung der Druckverluste von Dampferzeuger, Stickoxidminderungsanlage, E-Filter und REA ist 

zwischen E-Filter und REA der Saugzug geschaltet. Nach der Entschwefelung tritt das gereinigte Rauchgas 

am Kopf des REA-Absorbers aus und mündet in den Reingaskanal. Dieser wiederum führt in den Schornstein, 

über den dann die gereinigten Abgase abgeleitet werden. Der komplette Rauchgasweg wird einsträngig 

ausgeführt. 

 

Im E-Filter werden die im Rauchgas enthaltenen Staubteilchen an den Sprühelektroden zunächst elektrisch 

aufgeladen, um dann unter dem Einfluss hoher elektrischer Feldkräfte an den Niederschlagselektroden 

abgeschieden zu werden. Durch Abklopfeinrichtungen werden die Niederschlagselektroden abgereinigt und 

der abgeschiedene Staub fällt in ein Sammelsystem, aus dem er pneumatisch bzw. mechanisch in die 

Flugaschesilos gefördert wird.  

 

Aus dem Saugzug tritt das vom Staub gereinigte Rauchgas in den REA-Absorber ein. Dort wird es im 

Gegenstrom mit Kalksteinsuspension als Absorptionsmittel besprüht. Im gasseitigen Teil des Absorbers 

werden folgende Funktionen realisiert: 

- Kühlung und Sättigung der heißen Rauchgase  

- innige Durchmischung der Rauchgase mit der Waschflüssigkeit, so dass Strähnen im Rauchgas mit 

erhöhter Schadstoffbeladung vermieden werden 

- Abtrennung mitgerissener Waschflüssigkeitstropfen aus dem gereinigten Rauchgas über mehrstufige 

Tropfenabscheider. 

 

Im Flüssigkeitskreislauf des Absorbers werden folgende Funktionen realisiert: 

- Adsorption der sauren Rauchgasbestandteile 

- Reaktion von SO2 und Kalkstein zu Gips unter Zugabe von Luft zur Oxidation 

- Kontinuierliche Gipskristallisation. 
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Der Prozess erfordert eine kontinuierliche Zufuhr von Kalksteinsuspension in den Absorbersumpf. Die Kalk-

steinsuspension wird in der Kalksteinansetzstation aus dem im Kalksteinmehlsilo bevorrateten Kalksteinmehl 

mit Filtrat aus dem REA-Prozess oder Brunnenwasser angemischt und zum Absorber gepumpt.  

 

Zur Bereitstellung des zur Gipsbildung erforderlichen Sauerstoffes erfolgt eine Eindüsung von Luft in den 

Absorbersumpf. Diese Luft wird von Oxidationsluftgebläsen zur Verfügung gestellt. Innerhalb des 

Absorbersumpfes sorgen Rührwerke dafür, dass die Feststoffe in der Schwebe gehalten werden und eine 

ausreichende Verteilung der Oxidationsluft erfolgt. Zum Waschen der Tropfenabscheider wird Brunnenwasser 

verwendet.  

Mit Hilfe der Gipsausschleuspumpen wird die Gipssuspension aus dem Absorber zu den 

Hydrozyklonstationen geführt. Dort und in den Bandfiltern erfolgt die Entwässerung des Gipses. Es besteht 

auch die Möglichkeit, Gipssuspension aus den REA`s der bestehenden Blöcke in der Gipsentwässerung von 

Block 9 zu entwässern bzw. Gipssuspension aus Block 9 in den bestehenden Blöcken zu verarbeiten. Das 

Filtrat wird in den Absorber zurückgeführt. Von den Bandfiltern wird der Gips über Förderbänder entweder 

direkt zur Verladeeinrichtung oder in das Gipslager gefördert. Der Gips erfüllt die hohen Anforderungen als 

Wertstoff für die Bauindustrie und kann dort verwertet werden. 

 

Die in den verbrannten Kohlen und dem Kalksteinmehl enthaltenen Salze bilden innerhalb der REA lösliche 

Salze, die zur Vermeidung unzulässig hoher Aufkonzentrationen über eine Abwasserausschleusung entfernt 

werden müssen.  

In der REA-Abwasseraufbereitungsanlage (RAA) wird in 2 Stufen das Abwasser auf die erforderliche Qualität 

zur Direkteinleitung gereinigt. Das gereinigte REA-Abwasser wird mit dem Kühlwasser vermischt über das 

Einleitungsbauwerk in den Rhein geleitet. Der Schlamm aus der RRA wird in 2 Stufen abgezogen: 

Stufe 1 enthält im wesentlichen Gips. Dieser wird entweder direkt in den RAA-Prozess zurückgeführt - oder 

um Feinbestandteile abzutrennen – in einer bestehenden Kammerfilterpresse in Block 7 entwässert. 

Vermischt mit Flugasche, um ein rieselfähiges Material zu erhalten, wird dieser Stoffstrom kontinuierlich in 

geringer Dosierung der Kohle während des Transportes zu den Kohletagesbunkern zugegeben. 

Stufe 2 enthält im Wesentlichen die Schwermetalle. Dieser kleinere Stoffstrom wird in einer eigenen 

Kammerfilterpresse entwässert. Der Feststoff wird in Big-Bags zur Ablagerung in einer geeigneten, 

zugelassenen Deponie verpackt. 

 

Zur Entleerung des Absorbers bei Störungen/Revisionen dient ein Entleerungsbehälter, der im unteren 

Bereich des Schornsteins angeordnet ist. Nach Beendigung der Reparatur/Revision wird die Suspension 

wieder in den Absorber zurückgepumpt, der Entleerungsbehälter wird vollständig entleert. 
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Emissionsmessungen 

Entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften wird der Neubaublock mit kontinuierlichen Messstellen zur 

Überwachung der Rauchgasemissionen ausgerüstet. Diese entsprechen den Anforderungen gemäß §§ 13 bis 

19 der 13. BImSchV vom 20.07.2004 bezüglich Messung und Überwachung von Emissionen bei 

Großfeuerungsanlagen.  

 

Ausgehend vom § 15 (1) der 13. BImSchV werden zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung folgende 

Messungen vorgesehen:  

vor REA  - SO2 

- Bezugsgrößen: O2, Temperatur, Druck  

Die Messstelle wird im horizontalen Rauchgaskanalabschnitt zwischen E-Filter und Saugzug angeordnet.  

 

hinter REA - Rauchgasvolumenstrom  

- Gesamtstaub 

- SO2  

- NO 

- CO 

- Quecksilber (evtl. wird der Verzicht dieser Messung gemäß § 15 (9) beantragt) 

- Bezugsgrößen: O2, Temperatur, Druck 

 

2.4.3 Wasser-Dampf-Kreislauf 
 

Im Dampferzeuger wird das Speisewasser verdampft und überhitzt. Mit überkritischen Frischdampfparametern 

tritt der Hochdruckdampf in den Hochdruckteil der Dampfturbine ein. Zum Erreichen besonders hoher 

Gesamtwirkungsgrade wird der teilentspannte und teilabgekühlte Dampf nach dem Verlassen des 

Hochdruckteils wieder in den Dampferzeuger zurückgeführt und zwischenüberhitzt.  

 

Dann tritt der Dampf über die so genannte heiße Zwischenüberhitzungsleitung (HZÜ) in den Mitteldruckteil der 

Dampfturbine ein. Nach dem Verlassen des Mitteldruckteils strömt der Dampf mittels Überströmleitungen in 

die mehrflutig ausgeführten Niederdruckteile der Dampfturbine. Diese verlässt er nach unten und wird im 

Kondensator mit Hilfe des Hauptkühlwassers wieder zu Hauptkondensat kondensiert.  

 

Das Hauptkondensat  wird über die Kondensatpumpen, die Niederdruck- (ND)-Vorwärmer, den Speisewasser-

behälter, die Speisewasserpumpen und die Hochdruck- (HD)-Vorwärmer dem Dampferzeuger wieder zuge-

führt. Zum Erreichen möglichst hoher Gesamtwirkungsgrade wird die Vorwärmstrecke 9-stufig ausgeführt.  

 

In der Kondensatreinigungsanlage (KRA) wird das Kondensat kontinuierlich mechanisch und chemisch 

gereinigt. Zur Entkopplung von Kondensatvor- und -hauptpumpen dient ein Kaltkondensatspeicher.  
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In der Dampfturbine wird die thermische Energie des Dampfes in mechanische Rotationsenergie umgesetzt. 

Diese wiederum treibt einen wasserstoffgekühlten Generator, in dem die mechanische in elektrische Energie 

umgesetzt wird. Über die Generatorableitung wird diese elektrische Energie an den beiden 

Eigenbedarfstransformatoren und den Maschinentrafo abgeleitet.  

 

Aus der Dampfturbine können in der Grundlast bis zu 300 MWth und in der Spitze bis zu 500 MWth 

Fernwämeleistung ausgekoppelt werden. Die Fernwärmeauskopplung ist thermodynamisch so geschaltet, 

dass überwiegend Dampf aus den Niederdruckanzapfung zur Ferwärmeauskopplung herangezogen wird und 

damit eine sehr niedrige Stromverlustkennziffer erreicht wird. So wird mit dem Block ein sehr hoher 

Wärmeausnutzungsgrad erreicht. 

 

2.4.4 Kühlwassersysteme und –bauwerke 
 

Kühlwasserentnahmebauwerk und -pumpenbauwerk 

- Das Kühlwasser wird in Höhe des geplanten Kraftwerksblockes im Böschungsbereich über ein offenes 

Gerinne dem Rhein entnommen. Der Einlaufbereich des Gerinnes wird dabei so ausgebildet, dass die 

Quergeschwindigkeit aus der Kühlwasserentnahme an der Schifffahrtsrinne den durch das Wasser- und 

Schifffahrtsamt (WSA) und der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) vorgegebenen Werten entspricht. 

Zum Schutz gegen unbefugtes Betreten bzw. Befahren des Gerinnes  und zum Schutz gegen große 

aufschwimmende Teile (Baumstämme etc.) werden Sicherungseinrichtungen in diesem Bereich 

angeordnet. 

Im Kühlwasserpumpenbauwerk sind 2 Reinigungsstufen angeordnet: 

- Durch einen mechanisch gereinigten Rechen mit einer Stablichtweite von 25 mm wird das gröbere 

Schmutzgut zurückgehalten, aus dem Wasser entfernt und entsorgt 

- Mittels eines Vielscheibensiebes mit einem Lochdurchmesser von 4 mm werden die feineren Teile aus 

dem Kühlwasser gefiltert, auf die Bedienungsflurebene gehoben und dort abgespritzt. Das Abspritz-

wasser mit dem Filtergut gelangt in eine Rinne, von dort in den Kühlwasserrücklauf und  zurück in den 

Rhein. Kleine Fische, die den Rechen passiert haben gelangen über am Vielscheibenfilter installierte 

Fischbecher und die Abspritzwasserrinne auf dem gleichen Weg wieder in den Rhein. 

Das mechanisch gereinigte Wasser wird mittels Kühlwasserpumpen über Rohrleitungen zum 

Dampfturbinenkondensator sowie dem Kühler des Zwischenkühlwasserkreislaufes im Maschinenhaus 

transportiert. Dort nimmt es die abzuführende Wärmemenge auf.  

Das aufgewärmte Wasser wird über die Kühlwasserrücklaufleitungen entweder direkt über das 

Kraftschlussbecken  (Durchlaufkühlung) oder  über die Nasszellenkühler (Ablaufkühlung), das 

Kraftschlussbecken, eine Ablaufleitung und das Einleitbauwerk in den Rhein eingeleitet.  
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Nasszellenkühler 

Bei den Zellenkühlern handelt es sich um 10 zwangsbelüftete Zellen in Gegenstrombauweise, die in Reihe 

angeordnet sind. In ihnen wird warmes Wasser durch unmittelbare Berührung mit der durchströmenden Luft 

abgekühlt. Dabei findet zwischen Wasser und Luft ein Wärme- und Stoffaustausch statt. Die konvektive 

Wärmeübertragung ist proportional des Temperaturunterschiedes der beiden Medien. Sie erfolgt vom Medium 

höherer Temperatur, dem warmen Kühlwasser, zum Medium niederer Temperatur, der Umgebungsluft. Der 

Stoffaustausch ergibt sich bei der Verdunstung eines Teils des Kühlwassers. 

Das erwärmte Kühlwasser wird den Kühlzellen zugeleitet. Es gelangt über ein Wasserverteilsystem zu den 

Spritzaggregaten. Diese versprühen das Wasser gleichmäßig über die Kühlzelleneinbauten. Auf diesen bildet 

sich ein Wasserfilm mit entsprechender Oberfläche für den Verdunstungsprozess. Unterhalb der Einbauten 

tropft das abgekühlte Wasser in das Kühlzellenbecken ab. Von hier wird es wie beschrieben in den Rhein 

geleitet. 

Die für den Kühlungsprozess notwendige Frischluft tritt, angetrieben durch einen am Luftaustritt jeder Zelle 

angeordneten saugenden Axialventilator, auf zwei Seiten in die Zelle ein. Sie durchströmt das Regengebiet 

und die Einbauten, nimmt Feuchtigkeit und Wärme auf und tritt nach Tropfenfang und Ventilator oben am 

Diffusor aus den Kühlzellen aus. 

Um die Schallanforderungen einzuhalten, werden zu- sowie abluftseitig Schallkulissen vorgesehen.  

Die Nasszellenkühler werden nur bei hohen Rheintemperaturen aktiviert.  

Das gewählte Kühlwasserkonzept stellt eine weitere Optimierung bzgl. der Begrenzung der Wärmefracht und 

der Kühlwassereinleittemperatur in den Rhein unter Beibehaltung eines hohen Anlagenwirkungsgrades dar. 

Die Verfahrensalternative eines Naturzugnasskühlturmes wurde untersucht. Die enorme bauliche Höhe und 

die damit verbundene städtebauliche Wirkung, die große Schattenentwicklung des Bauteils und der 

Kühlturmschwaden auf die Nachbarschaft sowie der Bedarf an Grundfläche haben zur Entscheidung für das 

gewählte und beschriebene Kühlkonzept geführt. 

Kühlwassereinleitbauwerk 

Sowohl bei Durchlaufkühlung als auch Ablaufkühlung wird das rücklaufende Kühlwasser in ein Becken 

(Kraftschlussbecken) geführt und tritt von dort in eine Kühlwasserablaufleitung ein. Diese Leitung verläuft 

stromab, unterirdisch und parallel des Rheinufers.  

Unterhalb der bestehenden Kühlwasserbauwerke von Block 7 tritt das Wasser in das 

Kühlwassereinleitbauwerk. Aufgabe dieses Bauwerkes ist es, durch allmähliche Vergrößerung des 

Abflussquerschnittes die Ausflussgeschwindigkeit des Kühlwassers soweit herabzusetzen, dass an der 

Schifffahrtsrinne die Querströmung gemäß Vorgabe WSA und BAW eingehalten werden. Diese Aufgabe wird 

durch die Konstruktion des Bauwerkes auch bei niedrigen Wasserständen im Rhein erfüllt. 
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2.4.5 Energieableitung 
 

Die vom Generator der Dampfturbine erzeugte elektrische Energie wird über eine Generatorableitung und 

einen Generatorleistungsschalter dem Maschinentrafo zugeführt und von dort über 380 kV- Einleiterkabel in 

die neue 380 kV- SF6 Innenraumschaltanlage (Schaltanlagengebäude 380 kV) eingespeist. Diese SF6- 

Schaltanlage bildet die Schnittstelle zum 380 kV Freileitungsnetz der EnBW TNG. 

 

Beim Maschinentrafo handelt es sich um einen Drehstrom- Zweiwicklungstransformator mit einer Leistung von 

850/1100 MVA, der auf der Oberspannungsseite mit einem Laststufenschalter ausgestattet ist. 

 

In zwei Abzweigen der Generatorableitung zwischen Generatorschalter und Maschinentrafo sind die beiden 

Eigenbedarfstrafos angeschlossen. Bei den Eigenbedarfstransformatoren handelt es sich um Dreiwicklungs- 

Drehstromtransformatoren. Zusätzlich werden die drei Einphasen- Erregertransformatoren für die 

Energieversorgung der Generator- Erregereinrichtung von der Generatorableitung gespeist. 

 

Im Normalbetrieb des Blockes erfolgt die elektrische Eigenbedarfsversorgung bei geschlossenem 

Generatorschalter vom Generator über die Eigenbedarfstransformatoren. 

Im Anfahr- bzw. ungestörten Abfahrbetrieb erfolgt die Eigenbedarfsversorgung bei geöffnetem 

Generatorleistungsschalter aus dem 380 kV- Netz, über den Maschinentransformator und die 

Eigenbedarfstransformatoren. 

 

Alternativ können die 10 kV- Eigenbedarfsschaltanlagen über den Fremdnetztransformator aus dem 110 kV- 

Netz versorgt werden. Diese Versorgung ist bei Störungen, längeren Blockstillständen, Revisionsarbeiten und 

restriktiven Notstromfällen vorgesehen. Der Fremdnetztransformator sichert den Anfahrbetrieb und 

Nennbetrieb des Blockes bei Ausfall von einem der beiden Eigenbedarfstransformatoren ab. 

 

2.5 Brennstoffe 
2.5.1 Hauptbrennstoff Steinkohle 
 

Die Brennstoffversorgung erfolgt mit Steinkohle, vorwiegend Importsteinkohle vom Weltmarkt. Die 

vorgesehenen Steinkohlen haben einen Heizwertbereich von/bis ca. 21.000 bis 31.500 kJ/kg (alle Werte 

bezogen auf Rohzustand). 

 

 

2.5.2 Anfahrbrennstoff 
 

Für den Betrieb der Anfahrbrenner des Dampferzeugers  ist schweres Heizöl gemäß DIN 51 603, Teil 3, 

vorgesehen. Diese Brenner sind lediglich beim Anfahren und bei kurzzeitig auftretenden instationären 

Betriebszuständen in Betrieb. Es wird das vorhandene Tanklager genutzt. 
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2.5.3 Zündbrennstoff 
 

Zum Zünden der Anfahrbrenner wird Erdgas verwendet. Die Erdgasversorgung erfolgt aus dem am Standort 

bestehenden Niederdrucksystem. 

 
 
2.6 Einsatzstoffe 
 

Kalksteinmehl 

Als Absorptionsmittel für die säurebildenden Schadstoffe im Rauchgas wird Kalksteinmehl im REA-Prozess 

eingesetzt. Das Kalksteinmehl wird per LKW angeliefert. 

 

Trinkwasser 

Für Sanitäranlagen wird kommunales Trinkwasser eingesetzt. Der Anschluss erfolgt über das vorhandene 

Netz am Standort. 

 

Reinkondensat 

Zum Nachspeisen der Wasserverluste des Wasser-Dampfkreislaufes wird Reinkondensat, welches in 

bestehenden Anlagen aufbereitet wird, über eine Rohrbrücke zur Verfügung gestellt. 

 

AmmoniakwasserAus dem bestehenden NH4OH-Lager wird die Stickoxidminderungsanlage des 

Dampferzeugers über eineRohrbrücke mit Ammoniakwasser versorgt. 

 

Hilfsdampf 

Aus den bestehenden Blöcken wird zum Anfahren des Blockes Hilfsdampf, der aus der KZÜ-

Dampfsammelschiene entnommen wird, bereitgestellt. 

 

2.7 Betriebsweise 
 

Es ist vorgesehen, den Block 9 zunächst im Grundlastbetrieb einzusetzen. Wegen der zunehmenden 

Windenergieeinspeisung und der damit einhergehenden erhöhten Regelanforderungen für die fossil-

gefeuerten Kraftwerksanlagen im Verbundnetz wird für den Blockeinsatz langfristig eine 

Mittelastbetriebsfähigkeit berücksichtigt, so dass die Anlage größtmögliche Betriebs-Flexibilität  aufweist und 

z. B. an Wochenenden oder in den Nächten der Werktage entsprechende Anforderungen an Teillastbetrieb 

oder An-/Abfahrvorgänge erfüllt. 

 

Grundsätzlich wird für die Anlage ein Grundlastbetrieb mit Volllast während 8.760 Stunden pro Jahr - für 

Schaltjahre entsprechend länger - beantragt. Außerdem wird der Block - je nach Einsatzweise - jeweils bis zu 

125 Starts pro Jahr absolvieren.  
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Während der Startvorgänge wird - je nach vorangegangener Stillstandzeit - eine unterschiedliche Dauer mit 

Anfahrfeuerung gefahren. Auf Grund des Lebensdauerverbrauchs durch Lastwechsel und speziell durch 

Anfahrvorgänge wird angestrebt, die Anlagen möglichst kontinuierlich einzusetzen und Anfahrvorgänge 

möglichst zu minimieren. Daher resultiert auch die Fahrweise mit bis zu 25% Mindestlast, die je nach 

Lastverteileranforderung bei geringen Lastzuständen im Netz erforderlich sein kann.  

Der Block wird auch in Bezug auf die Fernwärmeauskopplung flexibel ausgelegt, so dass auch in Teillast eine 

große Fernwärmeleistung ausgekoppelt werden kann. Die Fernwärmegrundlast kann bis zu 300 MWth aus den 

MD-ND-Anzapfungen der Dampfturbine bereitgestellt werden. Für größere Fernwärmeleistungen kann 

zusätzlich ZÜ-Dampf verwendet werden.  

Das erwärmte Heizwasser wird in das vorhandene Heizwassernetz gepumpt. 

 

Während der Inbetriebnahmephase des Blockes und bei Störungen/Reparaturen kann die Häufigkeit der 

Starts gegenüber o. g. Werten temporär größer werden. 

 

Gesteuert und überwacht wird der Block 9 von der zentralen Blockwarte, welche im 

Hauptschaltanlagengebäude des Block 9 untergebracht ist.  

 

Für den vollautomatischen Betrieb des Steinkohleblockes ist ein 3-Schicht-Betrieb vorgesehen. Das Personal 

setzt sich zusammen aus dem reinen Schichtpersonal (Anlagenfahrer) und zusätzlichen Arbeitskräften in der 

Tagesschicht. Der Betrieb der Anlage einschließlich An- und Abfahren und der erforderlichen Kontrollgänge 

wird allein mit dem Schichtpersonal durchgeführt. Der Umschlag aller Stoffe auf dem Betriebsgelände wird 

durch zusätzliches Betriebspersonal oder Transporteure durchgeführt.  

 

3 Technische Beschreibung der Kaimauer 
 

Im Coal-Point-Bereich wird für die Be- und Entladung der Schiffe eine Kaimauer von ca. 320 m errichtet. Die 

Kaimauer und damit die Be- und Entladeplätze der Schiffe liegen im Hafenbecken 21, d. h. außerhalb der 

Schifffahrtslinie des Rheins. Entlang der Kaimauer verlaufen die Krananlagen für die Be- und Entladung sowie 

die Gleisanlagen. 

Die Kaimauer wird als senkrechte Spundwand ausgeführt, am Fußpunkt der bisher schräg abfallenden 

befestigten Böschung angeordnet und schließt in der Höhe etwa bei +95,80 m ü. NN. ab, entsprechend dem 

Geländeniveau von Block 9. Der Zwischenraum zwischen Böschung und Kaimauer wird aufgefüllt und 

verfestigt. 

Entlang der Kaimauer werden in den erforderlichen Abständen Seitenpoller zum Festmachen der Schiffe 

sowie Treppenabstiege vorgesehen. Die Spundwand wird mit entsprechenden Verankerungen im Erdreich 

befestigt. 
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4 Emissionen, Wasser, Abwasser, Abfälle und Ressourcen 
4.1 Errichtungsphase 
 

In der Errichtungsphase des Block 9 ist bedingt durch die Bautätigkeiten zeitweilig mit folgenden Emissionen 

zu rechnen: 

• Lärm-, Abgas- und diffuse Staubemissionen durch Baufahrzeuge und Baumaterialtransporte 

• Schallemissionen durch Erdbewegungen sowie Bau- und Montageaktivitäten (Hoch- und Tiefbau). 

 

Baustelleneinrichtungs- und Vormontageflächen sind im Blockbereich und Coal-Point-Bereich vorgesehen. Es 

wird auch eine Baustellenzufahrt von der Duisburger Straße zum Coal-Point-Bereich geplant, deren 

Ausführung mit der Stadt Mannheim abgestimmt wird. Der östliche Bereich des Coal-Point-Geländes kann 

auch über die Grassmannstraße angefahren werden. 

 

Zur Ermittlung der während der Bauphase zu erwartenden Schallimmissionen soll eine Prognose des 

Baulärms durchgeführt werden. 

Gemäß der zur Beurteilung von Baulärm heranzuziehenden AV Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zum Schutz gegen Baulärm) gelten für die verschiedenen Immissionspunkte dieselben Immissionsrichtwerte 

wie in der TA Lärm. Abweichend von der TA Lärm wird im Rahmen der AV-Baulärm jedoch als Tagzeit der 

Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr, als Nachtzeit von 20.00 bis 7.00 Uhr definiert. Des Weiteren hat der 

Immissionsrichtwert der AV-Baulärm die Bedeutung eines Orientierungswertes zur Ergreifung besonderer 

Schallschutzmaßnahmen. Gemäß AV-Baulärm sollen Maßnahmen angeordnet werden, wenn der 

Beurteilungspegel der von Bautätigkeiten hervorgerufenen Geräusche den Immissionsrichtwert um mehr als 5 

dB überschreitet. 

 

Durch eine Baustellenordnung sowie eine Bau- und Montageablaufplanung werden die Bauaktivitäten und 

Transporte entsprechend organisiert und geregelt, um nachteilige Einflüsse aus den Bauaktivitäten auf die 

Umgebung zu minimieren. 

Der Bereich der Baustelle wird, soweit nicht bereits vorhanden, eingezäunt. 

 
 
 
4.2 Betriebsphase 
4.2.1 Luftschadstoffe 
 

Die Anlage wird entsprechend der rechtlichen Anforderungen, unter anderem dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG, der Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen - 

13. BImSchV sowie der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), errichtet und betrieben. 
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Abb. 7: Emissionsanforderungen: 

Stoff Max. Tagesmittelwert  
mg/m³ i. N., tr. 6 % O2  

Max. Halbstundenwert  
mg/m³ i. N., tr. 6 % O2 

Gesamtstaub 20 40 
SO2       1) 200 400 
Schwefelabscheidegrad > 85 % > 85 % 
NO2         1) 200 400 
Hg 0,03 0,05 
CO 200 400 
 Mittelwert über die Probenahmezeit (i. N., tr. 6 % O2) 
Cd, Tl 0,05 mg/m³ 
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V, Sn 

0,5 mg/m³ 

As, Cd, Co, Cr, 
Benzo(a)pyren 

0,05 mg/m³ 

Dioxine und Furane 0,1 ng/m³ 
 

1) Abweichend von den Grenzwerten der 13. BImSchV wird bei Block 9 für  

    NO2 und SO2 ein Jahresmittelwert von 100 mg/ m3 i.N., tr. vorgesehen.  

    Der Sauerstoffbezug entspricht den Vorgaben der 13. BImSchV 

 
4.2.2 Schallemissionen 
 

Die maschinentechnischen Komponenten des neuen Kraftwerksblockes sind vorrangig in geschlossenen 

Räumen aufgestellt. Durch die Verwendung von schallarmen Maschinen, ggf. zusätzlich erforderlichen 

gezielten Schalldämmmaßnahmen und/oder schalldämmenden Verkleidungen bzw. räumliche Trennungen 

werden die innerhalb der Arbeitsräume zulässigen Immissionswerte sicher eingehalten.  

 

Bei den Transformatoren wird wie folgt verfahren: 

- Der Maschinentrafo wird eingehaust. 

- Die Trafos im Schaltanlagengebäude/Warte sind vollständig eingehaust.  

- Die Eigenbedarfstrafos sind offen stehend, befinden sich aber im Schallschatten des  

  Schaltanlagengebäudes. 

- Der Fremdnetztrafo wird freistehend geplant. Dieser wird im Normalfall im Leerlauf betrieben, so  

  dass keine wesentlichen Schallemissionen zu erwarten sind. 

- Die Netzkuppeltrafos 380/220 kV sind schallgedämmt und stehen im Schallschatten des  

  Schaltanlagengebäudes 380 kV. 

 

Die Fassaden der Gebäude und Umschließungen werden mit den erforderlichen Schalldämmwerten 

ausgeführt. An besonders geräuschintensiven Komponenten sowie in den Zu- und Abluftöffnungen der 

Gebäude – sofern erforderlich - werden Schalldämpfer vorgesehen. Zur Minderung der Schallimmissions-

belastung durch die Nasszellenkühler werden diese mit Schallschutzkulissen versehen. Der Saugzug wird 

komplett eingehaust.  
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Im Bereich des Kohlelagers sind folgende Schallschutzmaßnahmen vorgesehen: 

- Die Sieb- und Brecherstation sowie Bahnentladung werden eingehaust, die Bandanlagen soweit 

technisch möglich. 

- Schiffsentlader und Haldengeräte: * Antriebe werden eingehaust oder gekapselt 

                                                       * Verwendung lärmhemmender und –armer Werkstoffe 

 

4.2.3 Kühlwasser 
4.2.3.1 Zweck, Aufgabe 

 

Mit dem Hauptkühlwasser wird die Kondensationswärme aus dem Abdampf der Dampfturbine abgeführt. 

Weiterhin dient das Kühlwassersystem der Versorgung mit Nebenkühlwasser und somit der Kühlung von 

Zwischenkühlwasser, das in einem geschlossenen Kreislauf eine Vielzahl von Kühlstellen versorgt. 

Der Bedarf an Kühlwasser wird für den Abdampf-Wärmestrom im Auslegungsfall, nach wasserrechtlichen 

Vorgaben, sowie nach ökologischen, atmosphärischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert. 

4.2.3.2 Anforderungen und Herangehensweise 

Gemäß der gültigen Wasserrechtlichen Vorschriften sind u. a. folgende, wesentliche Bedingungen einzuhalten 

oder zu unterschreiten: 

• Zulässige Aufwärmung des Kühlwassers maximal 10°C 

• Maximale Einleittemperatur 30°C als gleitendes 6-Stunden Mittel 

Auch bei hohen Rheintemperaturen im Sommer soll die Stromerzeugung ohne Überschreiten der Grenzwerte 

möglich sein. 

 

Die am Standort bestehenden Anlagen zur Kühlwasserentnahme sollen durch den Bau und Betrieb des neuen 

Blockes möglichst nicht nachteilig beeinflusst werden. Insbesondere sind Kurzschlüsse zwischen 

Kühlwasserein- und Kühlwasserauslauf zu vermeiden. 

 

Hohe Naturzugkühltürme sind mit Rücksicht auf das Stadtbild und eine mögliche Verschattung von in der 

Nähe liegenden Wohngebieten durch das Bauwerk sowie Schwaden zu vermeiden. 

 

Auf Grund dieser Anforderungen und um den Wirkungsgradvorteil einer Frischwasserkühlung gegenüber einer 

Kreislaufkühlung nutzen zu können, wurde eine Kombination aus Durchlaufkühlung (während der 

überwiegenden Jahreszeit) sowie einer Ablaufkühlung (während 1 bis 1,5 Monaten im Jahr bei hohen 

Rheintemperaturen) gewählt. 
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4.2.3.3 Abwärme, Aufwärmung und Kühlwassermassenstrom 

 

Abb. 8: Übersicht der kühlwasserseitigen Hauptdaten (bestehende Anlagen und Block 9) 

 Abwärmefracht 
(MW th) 

Kühlwassermenge 
(m3 / s) 

Wasserrechtliche Erlaubnis 
(23.11.2000) für Blöcke 3 - 8 

2.027 61 

Zukünftig betriebene Anlagen 
Block 6, 7, 8  
* Dampfturbinenkondensator 
* Nebenkühlwasser 
 
= Abwärmefracht/Menge gesamt 

 
 

1.350 
45 

 
1395 

 
 

43 
1,2 

 
44,2 

 
Block 9 
 
* Aufwärmung Kühlwasser  
  im Kondensator 

Durchlauf-
Kühlung 

8 K 
ohne     mit 

Fernwämeausk.
 

Ablauf-Kühlung
 

14 K 

Durchlauf-
Kühlung 

 
ohne       mit 

Fernwärmeausk. 

Ablauf-Kühlung
 
 

* Dampfturbinenkondensator 
* Nebenkühlwasser 
Abwärme Block 9 gesamt 
 
(-) Rückkühlung Kühlzellen 
 
= Abwärmefracht/Menge Block 9 
 

835     535 
   17     17 
852     552 

 
 
 

852     552 

878 
17 

895 
 

(-) 570 
 

325 

     25,0     17 
       0,5      0,5 
 
 
 
 
    25,5     17,5 

14,7 
0,5 

 
 
 
 

15,2 

Block 6, 7, 8, 9 (gesamt) 
 

2.247  1.947 1.720     69,7     61,7 59,2 

 

Aus obiger Zusammenstellung ist zu ersehen, dass die für den Standort mit Block 9 benötigte Abwärmefracht 

den heute erlaubten Wert max. um ca. 10 % überschreitet, die Kühlwassermenge max. ca. 15 % über dem 

heute erlaubten Wert liegt, bei hohen Rheintemperaturen (Ablaufkühlung) die heute erlaubte Abwärmefracht 

und Menge jedoch eingehalten wird. 
 
Durchlaufkühlung 

Die kühlwasserseitige Auslegung für die vorgesehene elektrische Blockleistung führt zu einer Abwärme von 

ca. 835 MWth, die bei der Kondensation im Turbinenkondensator frei  und an das Hauptkühlwasser 

abgegeben wird. Bei einer geplanten Aufwärmung von 8 K werden hierfür 25 m³/s Kühlwasser benötigt. Die 

Nebenkühlwassermenge beträgt 0,5 m³/s, die Abwärme ca. 17 MW. Insgesamt werden also während der 

weitaus überwiegenden Zeit des Jahres 25,5 m³/s Kühlwasser dem Rhein entnommen, um 8 K aufgewärmt 

und in den Rhein zurück geleitet. 

Im Winter, bei größeren Heizentnahmen, reduziert sich die Kühlwasserentnahme und –rückgabe um ca. 1/3 

auf  ca. 17,0 m³/s, die Aufwärmung des entnommenen Rheinwassers ist dabei abhängig von der benötigten 

bzw. ausgekoppelten Fernwärmemenge. 
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Ablaufkühlung 

Im Sommer, bei Temperaturen des Rheinwassers ab 22 °C und Volllast des Kraftwerksblock 9, würde die 

maximale Einleittemperatur des Kühlwassers 30°C überschritten. Deshalb wird das erwärmte Kühlwasser über 

die Nasszellenkühler geleitet, in diesen abgekühlt und erst dann in den Rhein zurückgeführt. 

Bei dieser Fahrweise ist in etwa die gleiche Wärmemenge aus dem Dampfturbinenkondensator abzuführen. 

Die aus dem Rhein entnommene Kühlwassermenge reduziert sich jedoch auf ca.15,2 m³/s. Dies führt zu einer 

entsprechend höheren Aufwärmung im Kondensator. Durch die anschließende Abkühlung in den 

Nasszellenkühlern auf kleiner als 30°C, wird 100% sauerstoffgesättigtes Kühlwasser in den Rhein 

zurückgeführt. 

 
Zusammenfassung 

Das Kühlwassersystem wird als Kombination aus Durchlauf- und Ablaufkühlung ausgelegt. Das erforderliche 

Wasser wird aus dem Rhein entnommen und im Dampfturbinenkondensator und den Wärmeaustauschern 

des Nebenkühlwassersystems erwärmt. Anschließend wird das erwärmte Kühlwasser entweder direkt in den 

Rhein zurückgeleitet (Durchlaufkühlung) oder bei hohen Entnahmetemperaturen in Nasszellenkühlern soweit 

abgekühlt, dass die Einleitparameter eingehalten werden (Ablaufkühlung). 

Entnahme und Einleitparameter: 

• Kühlwasserbedarf 25,5 m³/s im überwiegenden Teil des Jahres, bei einer Aufwärmung des entnommenen 

Wassers von 8 K, Einleittemperatur bis max. 30°C  

• Kühlwasserbedarf 17 m³/s bei größeren Heizentnahmen in der Winterzeit, Aufwärmung und 

Rückgabetemperatur abhängig von der Heizentnahme 

• Kühlwasserbedarf 15,2 m³/s im Hochsommerbetrieb d.h. bei hohen Rheintemperaturen (geschätzt 

zwischen 1 und 1,5 Monaten im Jahr, ggf. in mehreren zeitlichen Abschnitten). Einleittemperatur des 

sauerstoffgesättigten Kühlwassers max. 30°C 

 
 
4.2.4 Wasser, Abwasser 
 

In der Anlage werden die allgemeinen Anforderungen nach dem Stand der Technik gemäß 

Abwasserverordnung (AbwV) eingehalten. Dabei wird darauf geachtet, dass der Bedarf an Wasser sowie 

anfallende Abwassermengen und –frachten minimiert werden, ohne dass dies zu Lasten anderer Schutzgüter 

(z. B. Luft) geht. 

 
Wasser 

• Brunnenwasser 

Als Prozesswasser für die REA ist Brunnenwasser aus zwei neu zu errichtenden Brunnen vorgesehen. 

Die Brunnen werden so angeordnet und ausgeführt, dass im Wesentlichen Uferfiltrat und kein 

Grundwasser entnommen wird. Brunnenwasser wird verwendet, da die Organika im Oberflächenwasser 

den REA-Betrieb negativ beeinflussen. 
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• Trinkwasser 

Trinkwasser wird nur für die Versorgung der Sanitäreinrichtungen und des Sozialbereichs der Warte im 

Block 9 genutzt. 

Abwasser 

• Betriebsabwasser 

Die Ableitung von Betriebsabwässern erfolgt über Gruben in die bestehende Betriebsabwasser-

aufbereitungsanlage Block 7/8. Wässer aus dem Maschinenhaus und dem Kesselhaus werden zudem 

über Ölabscheider abgeleitet. Auch das Abwasser aus dem Nassentascher des Dampferzeugers wird zur 

bestehenden Betriebsabwasseraufbereitungsanlage geleitet. 

• REA-Abwasser 

Das REA-Abwasser wird in der REA-Abwasseraufbereitungsanlage gereinigt und mit dem Kühlwasser 

vermischt in den Rhein abgeleitet. 

• Regenwasser 

Es ist geplant, das Regenwasser von den Dachflächen direkt in den Rhein einzuleiten. Ein Teil dieses 

Regenwassers kann – sofern technisch nutzbar und wirtschaftlich vertretbar – gesammelt und z. B. zur 

Reinigung verwendet werden. 

Regenwasser von Straßen, Wegen und Plätzen wird in die öffentliche Kanalisation eingeleitet. 

• Schmutzwasser 

Als Schmutzwasser werden häusliche Abwässer d. h. aus den Sanitäreinrichtungen verstanden, welche 

zusammen mit dem Regenwasser von Straßen, Wegen und Plätzen (s. o.) über Indirekteinleitung in die 

öffentliche Kanalisation abgeleitet wird. 

 
4.2.5 Entstehende Abfälle und Nebenprodukte 
 

Beim Betrieb des geplanten Kraftwerksblockes entstehen als Nebenprodukte Aschen und Gips aus der Ver-

brennung bzw. Rauchgasreinigung. Diese Nebenprodukte werden durch die gewählte Verfahrenstechnik in 

Qualitäten hergestellt, dass sie z. B. als Bauprodukte eingesetzt werden können und dabei andere Stoffe  

(z. B. in Beton oder Naturgips) ersetzen. 

 

Verbrennungsaschen 
 

• Flugasche: 

 Im Elektrofilter fällt zertifizierbare und verwertbare Flugasche nach EN 450-1: 2005-05 mit einem 

 Glühverlust kleiner/gleich 5% (Qualität Q1) und Glühverlust im Bereich 5 – 9% (Qualität Q2) an. 
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• Nassasche: 

 Die aus dem Feuerraum des Dampferzeugers anfallende Nassasche entspricht den Anforderungen für 

 den Einsatz im Straßen-/ Wegebau sowie im Bereich Deponie-Entsorgung.  

 

 Der Abtransport der Verbrennungsaschen erfolgt über  Schiff oder LKW.  

Gips 

Beim Betrieb der REA fällt Gips an, der eine vermarktungsfähige Qualität hat und als Baustoff verwendet 

werden kann. Der Abtransport des REA-Gipses erfolgt über Schiff oder LKW. 

 

Brennstoffinerte aus Kohlemühle 

In der Steinkohle vorhanden Fremdstoffe (Brennstoffinerte) werden über Sichter abgeschieden und über 

nachgeschaltete Fördereinrichtungen in einen Container transportiert. Der Abtransport der Brennstoffinerte 

erfolgt durch LKW zu einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsorgung. 

 

RAA-Schlamm  

Der Schlamm aus der REA-Abwasseraufbereitungsanlage (RAA) wird in Kammerfilterpressen entwässert, der 

entstehenden Feststoff. 

• aus der Stufe 1 (im Wesentlichen Gips) vermischt mit Flugasche, als ein rieselfähiges Material in geringer 

Dosierung der Kohle während des Transportes zu den Kohletagesbunkern zugegeben und im Feuerraum 

des Dampferzeugers thermisch zersetzt. 

• aus der Stufe 2 (im Wesentlichen Schwermetalle) in Big-Bags zur Ablagerung in einer geeigneten, zuge-

lassenen Deponie verpackt. 

 

Rechengut 

Bei der mechanischen Vorreinigung des Kühlwassers aus dem Rhein fallen Rechenrückstände an, welche in 

Containern gesammelt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. 

 

Schlämme aus Ölabscheidern 

Diese werden über am Standort bestehende Wege ordnungsgemäß entsorgt. 

 

Maschinen- und Turbinenöle 

Beim Austausch von gebrauchten Ölen und bei Rückspülung der Ölfilter zur Reinigung des Maschinen- und 

Turbinenöles kann Öl als Abfall anfallen, welches in geeigneten Behältern gesammelt und einer 

ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird. 

 

Sonstige Abfälle 

Darüber hinaus fallen kleinere Mengen an Abfällen aus dem Bereich der zentralen Warte und bei Reparaturen 

an. Diese Stoffe werden getrennt gesammelt und über am Standort bestehende Wege ordnungsgemäß 

entsorgt. 
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5 Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten und Schutzgüter 
5.1 Lage des Standortes und Umgebung 
 

Das Kraftwerksgelände der GKM AG liegt im Hafengebiet des Mannheimer Rheinauhafens, im Stadtteil 

Mannheim Neckarau.  

 

Der neue Block 9 soll neben dem bereits bestehenden Block 7 auf einer zur Zeit unbebauten Teilfläche des 

Werksgeländes errichtet werden. Das Grundstück auf dem der neue Kraftwerksblock sowie die erforderlichen 

Nebenanlagen (Lagersilos, Kohlelager) geplant sind; wird durch die Altriper Straße zur Fähre getrennt. Das 

Nebenprodukt- und Kohlelager sowie die erforderliche Infrastruktur wird auf dem so genannten Coal-Point-

Gelände errichtet, das bis vor wenigen Jahren als Kohlelagerplatz der US Army genutzt wurde und an das 

Hafenbecken 21 grenzt. 

 

Südlich wird das relevante Gelände durch den Rhein, nördlich durch ein Industrie- und Gewerbegebiet 

begrenzt an dessen Nordseite Wohngebiete anschließen.. 

 

Auf der gegenüberliegenden Rheinseite befindet sich die Gemeinde Altrip mit den Rheinauenbereichen (z.B. 

Prinz-Karl-Wörth, Neuhofener Altrhein, „Blaue Adria“). 

 

5.2 Mensch 
 

Das Vorhabensgebiet befindet sich in der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Ballungsraum Mannheim-

Heidelberg-Ludwigshafen. Die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen sind dabei als Oberzentren für die 

Siedlungsnutzung und unter Berücksichtigung infrastruktureller Aspekte von großer Bedeutung. Schwetzingen 

ist als Mittelzentrum, die Gemeinden Altrip, Neuhofen, Limburgerhof, Waldsee und Mutterstadt sind als Grund-

zentren eingestuft. 

 

Die Metropolregion Rhein-Neckar ist verkehrstechnisch mit einer guten Infrastruktur ausgestattet. Die Städte 

Mannheim und Ludwigshafen sind über Autobahnen und Bundesstraßen an das Fernstraßennetz der 

Bundesrepublik Deutschland angeschlossen. 

 

Die Stadt Mannheim ist ein wichtiger ICE-Knoten im Netz der Deutschen Bahn. Des Weiteren ist die Region 

an mehrere IC- und EC- Trassen angebunden. Ergänzend unterhält der Verkehrsverbund Rhein-Neckar in der 

Region ein gut strukturiertes S-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetz. 

 

Der Rhein fungiert als bedeutende Bundeswasserstraße für den Transport von Gütern (Schüttgüter, 

Tankschiffe), auch für die Anlieferung der Steinkohle für den geplanten Block 9. 
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Block 9 mit seinen Nebenanlagen soll direkt am Rhein im Hafengebiet des Mannheimer Rheinauhafens 

errichtet werden. Nördlich und östlich schließt ein ebenfalls zum Hafengebiet gehörendes Industrie- und 

Gewerbegebiet an. Auf dessen Nordseite befinden sich Wohngebiete der Mannheimer Stadtteile Neckarau, 

Rheinau und Casterfeld. Südlich, auf der gegenüberliegenden Rheinseite, liegt die Gemeinde Altrip. 

 

Bezüglich der Bedeutung für die Erholungsnutzung wird auf Kapitel 5.7 Landschaft und Erholung verwesen. 

 

5.3 Tiere, Pflanzen und Biotope 
 

Am Standort des Blocks 9 erfüllen die versiegelten Flächen nur geringe Funktionen für Tiere und Pflanzen. Auf 

unversiegelten, nicht genutzten Teilflächen sind Ruderalbiotope in unterschiedlichen Sukzessionsstadien 

ausgebildet. Wegen der groß- und geländeklimatischen Gegebenheiten wird ihre Pflanzen- und Tierwelt von 

wärmebedürftigen Arten mit süd- und osteuropäischer Hauptverbreitung geprägt. Die Pflanzenwelt wird 

darüber hinaus durch etliche eingebürgerte Arten geprägt, die aus Südeuropa und aus Wärmegebieten 

anderer Kontinente stammen (Neophyten). Der Neophytenreichtum geht insbesondere auf den angrenzenden 

Hafen zurück, der seit jeher ein Ausbreitungszentrum eingeschleppter Arten ist. 

Auf dem Coal-Point-Gelände haben sich seit der Beendigung der vorherigen Nutzung als Kohlelagerplatz 

ausgedehnte Pionierbiotope entwickelt. Ihre Tier- und Pflanzenwelt wird hauptsächlich durch die Trockenheit 

und starke Erwärmung der Substrate bei Sonneneinstrahlung bestimmt, vor allem der Kohleschlacke. Wegen 

der Verdichtung der Substrate gibt es lokal auch wechselfeuchte Pionierbiotope. Die besonderen 

Lebensbedingungen ermöglichen das Vorkommen seltener, teilweise bestandsbedrohter und gesetzlich 

geschützter Arten. 

 
5.4 Boden 
 

Am Standort des geplanten Blocks 9 sind die Böden auf großen Teilflächen versiegelt. Auf den weiteren 

Flächen sind die Böden insbesondere durch Abgrabungen und Aufschüttungen anthropogen verändert. 

Natürliche Böden im engeren Sinne kommen nicht vor. 

Auch auf dem Coal-Point-Gelände sind die Böden anthropogen verändert, außer durch Abgrabungen / 

Aufschüttungen auch durch Verdichtung. Infolge der früheren Nutzung als Kohlelager sind weite Bereiche von 

Kohleschlacke bedeckt. Auch hier sind natürliche Böden i.e.S. nicht mehr vorhanden. 

Die Beschreibung und Bewertung der Böden wird auf Grundlage von Bohrungen vorgenommen, die seitens 

des GKM durchgeführt wurden. Die Betrachtung der Böden erfolgt unter Anwendung des Leitfadens des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg (1995) für die Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. 

Ferner wird das Altlastenkataster der Stadt Mannheim ausgewertet. 
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5.5 Wasser 
 
Oberflächengewässer 

Im Bereich um das GKM existieren eine große Anzahl von Oberflächengewässern (Rhein, Neckar, Rehbach, 

Leimbach, Altgewässer des Rheines, Gräben, durch Kiesabbau entstandene Seen). Die Bewertung der 

Fliessgewässer wird unter Verwendung der Karte über die biologische Gewässergüte sowie die 

Gewässerstrukturgüte durchgeführt. 

 

Sowohl der Rhein als auch der Neckar weisen innerhalb des relevanten Bereiches eine Gewässergüte von II 

(mäßig belastet) auf (BIOLOGISCHE GEWÄSSERGÜTE DER FLIESSGEWÄSSER BADEN-

WÜRTTEMBERGS, 2004). 

 

Die biologische Gewässergüte gibt Aufschluss über die Belastung eines Fließgewässers durch biologisch 

abbaubare Substanzen. Die Menge der biologisch abbaubaren Substanzen wirkt sich unmittelbar auf den 

Sauerstoffgehalt der Gewässer und dieser auf die Artenvielfalt und Artenzusammensetzung aus. Durch eine 

effektivere Abwasserreinigung und eine höhere Anzahl sowohl der kommunalen als auch der industriellen 

Abwasseraufbereitungsanlagen, konnte sich die Gewässergüte des Rheins und des Neckars im Bereich 

Mannheim innerhalb der letzten Jahrzehnte um eine Gewässergüteklasse verbessern. 

 

Neben der Gewässergüte ist auch die Gewässerstruktur (z.B. Nutzung und Verbau der Ufer, Vielfalt und 

Größe des Sedimentes) für die Leistungsfähigkeit eines Fliessgewässers bedeutsam. Im Bereich der 

Siedlungsflächen sind die Gewässerstrukturen der Flüsse Rhein und Neckar durch Uferverbau, Bebauung bis 

an den Gewässerrand stark beeinträchtigt. Südlich der Städte Mannheim und Ludwigshafen, überwiegend im 

Bereich der Landschafts-, Naturschutz- und FFH-Gebiete, reduziert sich der Nutzungsdruck, so dass die 

Flüsse (überwiegend im Bereich der Seiten- bzw. Altarme) naturnahe Strukturen ausbilden können (z.B. Prall- 

und Gleithänge, Bildung von Sand- und Kiesbänken). Durch den Einfluss des Ballungsraumes 

Mannheim/Ludwigshafen ist die Leistungsfähigkeit der Fließgewässer beeinträchtigt.  

 

Die GEWÄSSERSTRUKTURKARTE BADEN-WÜRTTEMBERG, 2004 stuft den Rhein im Bereich des GKM in 

die Gewässergüteklasse 5 (Farbe rot), sehr stark bis vollständig verändert ein. Lediglich zwischen GKM und 

der Mündung des Neckars in den Rhein finden sich 2 Flussabschnitte die der Gewässergüteklasse 4 (Farbe 

orange), stark verändert zugeordnet werden. Der Neckar ist im Bereich der Mündung in den Rhein ebenfalls in 

die Gewässergüteklasse 5 eingeordnet. 

 

Die Einstufung in Gewässergüteklasse 4 bedeutet, dass die Gewässerstruktur des Fliessgewässers durch die 

Kombination von Eingriffen, z.B. in der Linienführung, durch Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierungen, 

Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die Nutzungen in der Aue beeinträchtigt ist. Bei der 

Gewässerstrukturklasse 5 ist die Gewässerstruktur durch die Kombination von Eingriffen, z.B. Linienführung, 

Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierungen, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die 
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Nutzungen in der Aue stark beeinträchtigt bzw. vollständig verändert. 

 

Grundwasser 

Grundwasserstockwerke 

Hydrogeologisch können drei Grundwasserstockwerke, die durch geringleitende Zwischenhorizonte getrennt 

sind, unterschieden werden. 

 

Der Obere Grundwasserleiter befindet sich im Oberen Kieslager und ist 19 – 25 m mächtig. Sein mittlerer 

Flurabstand von ca. 4 – 5 m steht in hydrochemischer und hydrogeologischer Verbindung zum Rhein. Das 

Grundwasser des oberen Leiters ist lokal stark verunreinigt und ist daher zur Trinkwassernutzung nur bedingt 

geeignet. Durch den Oberen Zwischenhorizont wird der Obere Grundwasserleiter vom Mittleren 

Grundwasserleiter abgegrenzt. 

 

In den gut leitenden Schichten der mittleren sandig-kiesigen Abfolge befindet sich der Mittlere 

Grundwasserleiter mit einer Mächtigkeit von ca. 50 m. Der Flurabstand beträgt ca. 13 – 14 m. Die 

Zwischenhorizonte dieses Grundwasserleiters sind nicht flächig ausgebildet. Dadurch können ein oberer, 

mittlerer und unterer Mittlerer Grundwasserleiter unterschieden werden. 

 

Der Untere Zwischenhorizont trennt den Unteren Grundwasserleiter mit einer Mächtigkeit von ca. 500 m vom 

Mittleren Grundwasserleiter ab. 

 

Die Trinkwasserversorgung des Ballungsraumes Mannheim/Ludwigshafen aus einer Vielzahl von Brunnen 

erfolgt überwiegend aus dem Mittleren und Unteren Grundwasserleiter. Die großräumige Fließrichtung in 

diesen Grundwasserleitern ist von den Randschollen zum Rhein hin gerichtet. Aufgrund von hohen 

Grundwasserentnahmen im Raum Mannheim-Ludwigshafen kommt es zur Ausbildung eines weiträumig 

ausgeprägten Senkungstrichters, der bis unter den Rhein reicht. 

 

Wasserschutzgebiete 

Zur Trinkwasserversorgung wurden auf baden-württembergischer und rheinland-pfälzischer Seite die 

folgenden Wasserschutzgebiete nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ausgewiesen: 

 

Abb. 9: Wasserschutzgebiete 

Baden-Württemberg 
WSG im Bereich Ilvesheim – Mannheim-Vogelstang 
WSG im Bereich Mannheim-Rheinau /Mannheim-Friedrichsfeld 
Rheinland-Pfalz 
WSG Altriper Reinbogen 
WSG Limburgerhof 
WSG Waldsee 
WSG Maudacher Bruch 
WSG Parkinsel 
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Grundwasserflurabstände 

Die Grundwasserflurabstände (GFA) des oberen Grundwasserleiters liegen zwischen 2 – 10 m 

(gewässernaher Bereich bei Altrip 2-3 m; Rhein-Neckar-Nähe 4–5 m; gewässerferne Bereiche 5–8 m; östliche 

Stadtgebiete Mannheims 7 – 10 m). Abweichungen durch kleinräumige Unterschiede aufgrund der 

Geländemorphologie sowie jahreszeitlich bedingte Schwankungen in Abhängigkeit des Wasserstandes treten 

auf. 

Aufgrund der industriellen Nutzung innerhalb der Siedlungsbereiche (auch Deponien, Auffüllungen) ist von 

einer Beeinflussung des Oberen Grundwasserleiters durch Schadstoffe auszugehen (siehe Ausführungen zu 

den Grundwasserstockwerken). 

 

Grundwasserneubildungsrate 

Die Grundwasserneubildungsraten weichen regional stark voneinander ab (siehe Abb. 10). 

 

Abb. 10: Grundwasserneubildung aus Niederschlag 
 

Region Grundwasserneubildung mm/a 
Bereich um Altrip > 150 - 200 
Ludwigshafen > 0 - 50 
Stadtgebiet Mannheim - 100 - 0 
Reißinsel > 50 - 100 
Bereich Flugsanddünen > 100 - 150 
Bereich um Ilvesheim > 200 - 250 
Ketscher Rheininsel > 100 - 150 

Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Rhein-Neckar-
Raum,1983 - 1998 

 

Die Grundwasserneubildung in der Nähe großer Fließgewässer bewegt sich im negativen Bereich. In den 

versiegelten Siedlungsbereichen findet eine geringe bis keine Grundwasserneubildung durch Niederschlag 

statt. 

 
5.6 Luft und Klima 
 

Temperaturen 
Der geplante Standort des Steinkohlekraftwerkes Blockes 9 befindet sich im Klimabezirk „Nördliches 

Oberrheintiefland“ und damit an einem der wärmsten Gebiete Deutschlands. Das Klima im 

Untersuchungsgebiet ist durch sehr warme, häufig schwülwarme Sommer und milde schneearme Winter 

geprägt. Das durchschnittliche Jahresmittel der Lufttemperaturen liegt bei 10°C und ist damit relativ hoch. 

 

Niederschläge 
Die Jahresniederschläge für dieses Gebiet liegen in Mannheim unter 600 mm und sind damit als sehr gering 

bis gering einzustufen. Folglich ist die Anzahl an heiteren Tagen entsprechend hoch. Dennoch ist der Himmel 

bei über 8 von 10 Tagen bewölkt.  
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Wind 
Die Tallage begünstigt bei Hochdruckwetterlagen mit Schwachwinden die Entstehung großräumiger 

Inversionen in den unteren Atmosphärenschichten, die zu einem ungünstigen Luftaustausch und einer 

Anreicherung von Luftschadstoffen in diesen Schichten führen.  

 

Der Wind weht vorherrschend auf Grund der Ablenkung durch den Rheingraben aus südlicher Richtung, 

häufig aber auch aus südwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung bei geringen mittleren 

Windgeschwindigkeiten von ca. 2,5 bis 3 m/s. Der Anteil an windschwachen, austauscharmen Wetterlagen 

liegt bei etwa 40 %. Vor allem in den Monaten Oktober bis Februar kommt es häufig zu Inversionswetterlagen 

mit Dunst und Nebel. Gemäß Klimaatlas der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg (LUBW) liegt die Anzahl der Inversionshäufigkeit in der Rheinebene bei ca. 225 Tagen im Jahr.  

 

Die Windrose der Deutschen Wetterdienst (DWD) Messstation in Mannheim zeigt eine starke Süd-Nord-

Ausprägung, welche durch die Lage im Oberrheingraben hervorgerufen wird. Grund hierfür sind die sich zu 

beiden Seiten des Rheingrabens befindlichen Randhöhen Pfälzer Wald im Westen und Odenwald im Osten. 

Obwohl die Höhendifferenz zum Rheingraben nur max. 400 m beträgt lenken sie die in großen Höhen 

vorherrschenden Südwest- und Nordostwinde auf talparallele Süd- und Nordwinde um. Dies kann dazu 

führen, dass eine nordwestliche Höhenströmung im Untersuchungsgebiet in Erdbodennähe zu einem Südwind  

und eine südöstliche Höhenströmung in den unteren Luftschichten zu einem Nordwind führt. Die 

Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen und der Windgeschwindigkeiten an der Messstation des DWD in 

Mannheim ist in der nachfolgend eingefügten Windrose dargestellt. Die Auswertungen basieren auf dem 

Messzeitraum 1996 bis 2005. 

 

Abb. 11:  Verteilung der Windrichtungen (Wetterdaten der DWD Wetterstation Mannheim) 
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Abb. 12: Verteilung der Windgeschwindigkeitsklassen nach TA Luft (Wetterdaten der DWD 
Wetterstation Mannheim) 

 
 
 
Abb. 13: Verteilung der Ausbreitungsklassen nach Klug/Manier (Wetterdaten der DWD 

Wetterstation Mannheim) 
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5.7 Landschaft und Erholung 
 

Landschaft 

Die Realisierung des Projektes soll auf dem Werksgelände des GKM in Mannheim durchgeführt werden. Das 

GKM betreibt bereits mehrere Kraftwerksblöcke zur Erzeugung von Strom- und Wärme, welche sich auf dem 

gleichen Werksgelände befinden. Der vorgesehene Standort für den neuen Block 9 befindet sich auf einem 

bereits genutzten Teilstück des Werksgeländes, der Standort des neuen Kohlelagers auf einer zur Zeit 

unbebauten Teilfläche des Werksgeländes, die bis vor wenigen Jahren als Kohlelagerplatz der US Army 

genutzt wurde. Das Landschaftsbild ist aufgrund der vorhandenen Nutzung bereits stark industriell geprägt 

und steht unter starkem anthropogenem Einfluss. Das Werksgelände verläuft entlang des Rheinufers. Die 

Rheinuferböschung ist in diesem Bereich mit Sandsteinen befestigt und von unterschiedlicher Vegetation 

bewachsen. 

 

Erholung 

Von besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung sind die Auenbereiche des Rheines (sowohl auf baden-

württembergischer als auch auf rheinland-pfälzischer Seite), die Neckarauen und die Flugsandgebiete bei 

Mannheim. 

 

Die Bereiche um Altrip und Neuhofen (u.a. Kiefweiher, „Blaue Adria“, Rheinufer) werden zum Wandern, 

Radfahren, Inlineskaten, für Wassersportaktivitäten sowie zum Baden genutzt. Darüber hinaus sind sie 

aufgrund ihres faunistischen und floristischen Arteninventars und der damit verbundenen Möglichkeiten der 

Naturbeobachtung und Naturerfahrung von großer Bedeutung für die Wochenenderholung der Ballungsräume 

Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen. 

 

Für das Stadtgebiet Mannheim sind weiterhin die Reißinsel mit dem Strandbad, der Waldpark, Käfertaler 

Wald, Rheinauer Wald, der Luisenpark und der Herzogenriedpark relevant. 

 

Das Maudacher Bruch, die Parkinsel (Stadtpark) und die Altrheinbereiche bei Altrip werden durch Bewohner 

der Stadt Ludwigshafen zur Naherholung genutzt. 

 

5.8 Kultur- und Sachgüter 
 

Kulturgüter / archäologische Fundgebiete 

Die Dichte der vorhandenen Kulturgüter (und sonstigen Denkmäler) im Bereich Mannheim wie auch 

Ludwigshafen ist hoch. Allein für das Stadtgebiet Ludwigshafen sind bei der Unteren Denkmalschutzbehörde 

über 170 geschützte Denkmäler registriert. 

 

Des Weiteren liegen Daten über archäologische Fundgebiete für den Raum Mannheim vor, welche sich 

ebenfalls in einer großen Anzahl in den verschiedenen Stadtteilen von Mannheim befinden. Eine Anhäufung 
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dieser Fundgebiete tritt in den Stadteilen Mannheim-Feudenheim, Mannheim-Wallstadt und Mannheim-

Vogelstang auf. Bei den archäologischen Fundgebieten im Raum Mannheim handelt es sich nicht um auf 

Dauer offene Grabungsflächen. Eine Grabung und Entnahme der Bodenfunde findet nur dann statt, wenn eine 

Gefährdung der Bodenbefunde besteht. 

 

Sachgüter 

Die Überfahrt über den Rhein zwischen dem GKM und Altrip wird durch eine Autofähre sichergestellt. 

 

In der Höhe des GKM queren eine 110 und eine 220 KV-Stromleitung den Rhein. Eine weitere 110 KV-Leitung 

quert südlich von Altrip den Fluss. 

 

Im Bereich des BASF-Werksgeländes verbinden mehrere Gas- sowie Produktleitungen die Bundesländer 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 

 

5.9 Vorhandensein von Schutzgebieten 

 

Im Vorhabensgebiet selbst befinden sich keine Schutzgebiete. Es grenzen auch keine Schutzgebiete 
unmittelbar an. In der weiteren Umgebung befinden sich die folgenden Schutzgebiete: 
 

Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet 6517-341 Unterer Neckar Heidelberg – Mannheim (276,7 ha) 

Das Gebiet umfasst die naturnahen Abschnitte des Altneckar von Heidelberg-Wieblingen bis Mannheim-

Feudenheim und wesentliche Teile seiner Aue, wo sie nicht intensiv genutzt wird (Sportanlagen, Kleingärten 

etc.). Der Altneckar dient nicht als Schifffahrtsstraße; diese Funktion erfüllt der parallel verlaufende 

Neckarkanal. Abschnitte des Altneckar sind dennoch naturfern ausgebaut; diese Teilflächen zählen nicht zum 

FFH-Gebiet. 

Im FFH-Gebiet sind insbesondere die folgenden Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie zu 

schützen: 

• 3150 Natürliche nährstoffreiche Seen 

• 3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation 

• 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

• 91E0 Auwälder mit Erle, Esche, Weide 

 

FFH-Gebiet 6716-341 Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim (3.493,8 ha) 

Das FFH-Gebiet Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim umfasst Teile der badischen Rheinniederung 

vom Philippsburger Altrhein bis zur hessischen Landesgrenze. Der Rhein, soweit er zu Baden-Württemberg 

gehört, ist größtenteils in das Schutzgebiet einbezogen, nicht aber im Abschnitt auf Höhe der Ortslage Mann-

heims und damit auch des Vorhabensgebiet. 
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Im FFH-Gebiet sind insbesondere die folgenden Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie zu 

schützen: 

• 2330 Binnendünen mit Magerrasen 

• 3150 Natürliche nährstoffreiche Seen 

• 3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation 

• 6120 Blauschillergrasrasen 

• 6210 Kalk-Magerrasen 

• 6410 Pfeifengraswiesen 

• 6440 Brenndoldenwiesen 

• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

• 9130 Waldmeister-Buchenwald 

• 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 

• 91E0 Auwälder mit Erle, Esche, Weide 

• 91F0 Hartholzauwälder 

Die nächstgelegenen Gebietsteile befinden sich  

• im Süden im Bereich der Schwetzinger Wiesen – Riedwiesen, hier mit dem Gebietsteil "Backofen - 

Riedwiesen" (südlich des Rheinauhafens),  

• im Westen / Nordwesten im Bereich der Reißinsel, des NSG „Bei der Silberpappel“ und der 

Schindkautschlute. 

 

FFH-Gebiet 6617-341 Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen (1.766,3 ha) 

Das FFH-Gebiet umfasst Flugsand- und Binnendünengebiete zwischen Walldorf, Schwetzingen, Mannheim 

und Heidelberg. Im FFH-Gebiet sind insbesondere die folgenden Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-

Richtlinie zu schützen: 

• 2310 Binnendünen mit Heiden 

• 2330 Binnendünen mit Magerrasen 

• 6120 Blauschillergrasrasen 

• 9110 Hainsimsen-Buchenwald 

• 9130 Waldmeister-Buchenwald 

• 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 

• 9190 Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 

Die nächstgelegenen Gebietsteile befinden sich südöstlich / östlich des Vorhabensgebiets im direkten 

Anschluss an den Ostrand von Mannheim-Pfingstberg und Mannheim-Rheinau (Hallenbuckel, Unterer 

Dossenwald). 
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FFH-Gebiet 6616-304 Rheinniederung Speyer - Ludwigshafen (1.420,4 ha) 

Zum FFH-Gebiet zählen in der weiteren Umgebung des Vorhabensgebiets die Naturschutzgebiete Prinz-Karl-

Wörth und Horreninsel. Die folgenden Erhaltungsziele wurden mit einer Landesverordnung am 18. Juli 2005 

festgelegt.  

Erhaltung oder Wiederherstellung 

• eines Mosaiks aus auetypischen, natürlichen Strukturen, Auenwäldern und Verlandungszonen, 

• von nicht intensiv genutztem Auengrünland und von Stromtalwiesen,  

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein, der 

Durchgängigkeit des Wasserkörpers für Wanderfische und einer guten Wasserqualität. 

 

 

Vogelschutzgebiet VSN-21 Rheinniederung Altlußheim – Mannheim (3.994 ha) 

Das Gebiet umfasst wesentliche Teile der rezenten und der ausgedeichten Rheinaue von Altlußheim im 

Süden bis unmittelbar an den Stadtrand von Mannheim (Stadtteile Neckarau und Lindenhof) im Norden, 

einschließlich der Ketscher Rheininsel, des Hockenheimer Rheinbogens und der linksrheinischen Kollerinsel. 

Die im Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Altlußheim – Mannheim“ besonders zu schützenden Vogelarten 

besiedeln die folgenden Lebensräume: 

• Röhrichte, 

• Grünland mit extensiv genutzten Bereichen und Saumstrukturen, 

• Auwälder und sonstige Niederungswälder (für einige Arten ist der funktionale Zusammenhang mit 

extensiv genutzten Offenlandbereichen oder Gewässern erforderlich), 

• deckungsreiche Gewässer mit Verlandungszonen,  

• Pionierflächen (z.B. an Kiesgruben),  

• weiträumige, im Winterhalbjahr störungsarme Ackerflächen. 

Die nächstgelegenen Gebietsteile entsprechen jenen des FFH-Gebiest Rheinniederung von Philippsburg bis 

Mannheim (im Süden Schwetzinger Wiesen – Riedwiesen, im Westen / Nordwesten die Naturschutzgebiete 

„Reißinsel“ und „Bei der Silberpappel“ mit angrenzenden Flächen).  

 

Vogelschutzgebiet 6516-401 Neuhofener Altrhein mit Prinz-Karl-Wörth (358,8 ha) 

Das Vogelschutzgebiet umfasst die beiden Naturschutzgebiete Neuhofener Altrhein im Westen von Altrip und 

Prinz-Karl-Wörth nördlich der Ortslage. Nach der Landesverordnung vom 18. Juli 2005 ist das Erhaltungsziel: 

• Erhaltung oder Wiederherstellung des naturnahen Mosaiks aus Gewässern, Röhrichten und 

Weichholzauen sowie der Gehölzbestände als Brutplatz. 

 

Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete 

Das Vorhabensgebiet ist nicht Teil von Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten. Die Größe und 

Schutzzwecke der Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Beurteilungsgebiet (Radius 9 km um den Standort 

des Kraftwerkblocks 9) sind in den Abb. 14 und 15 wiedergegeben. 
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Abb. 14: Größe und Schutzzweck der Landschafts- und Naturschutzgebiete im 
Beurteilungsraum (rechtsrheinisch) 

Schutzgebiet Größe [ha] Schutzzweck 
NSG Reißinsel 100,0 Erhalt einer naturnahen Rheinauenlandschaft mit rezenter 

Flussdynamik (Gleitufer mit Kiesbänken), sowie der 
typischen Vegetationsabfolge von Silberweiden-
Auewäldern, geophytenreichen Eichen-Ulmen-Beständen 
und ausgeprägter rheinnaher Wiesenlandschaft). 

NSG Bei der Silberpappel 8,6 Erhalt einer rheinnahen naturhaften Altrheinschlute mit 
besonders gut ausgeprägter Vegetationszonierung von 
Korbweidengebüsch über Silberweidenaue bis hin zu 
geophytenreichen Hartholzauen als Lebensraum 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten; die 
Vegetationsentwicklung dient als Beispiel einer beson-
deren Sukzession rheinnaher Standorte. 

NSG Schwetzinger 
Wiesen - Edinger Ried  

147,6 Erhaltung des vielfältigen Mosaiks auentypischer Biotope 
(Auenwälder, Stromtalwiesen, Röhrichte, Feldhecken, 
Feuchtgebüsche, Tümpel) 

NSG Hirschacker und 
Dossenwald 

128,0 Erhaltung und Förderung eines Binnendünnenzuges mit 
angrenzenden Flugsandfeldern, offenen Sandflächen mit 
Sandrasenflora und -fauna sowie einem einzigartigen 
Flechtenvorkommen, mit großen Heidekrautfluren und 
lichten Kiefernwäldern 

NSG Ketscher Rheininsel 
(teilweise) 

462,6 von 
490,0 

Erhaltung einer naturnahen Rheinauenlandschaft mit 
auentypischen Pflanzengesellschaften als Lebensraum 
gefährdeter Pflanzen- und Tierarten 

NSG Backofen - 
Riedwiese 

149,3 Erhaltung des vielfältigen Mosaiks auentypischer Biotope 
(Auenwälder, Stromtalwiesen, Röhrichte, Feldhecken, 
Feuchtgebüsche, Tümpel) 

NSG Unterer Neckar:  
Teilgebiete 
Maulbeerinsel, Wörthel, 
Altneckarschleife - 
Neckarplatten, Neckaraue 
zw. Botzheimer Wasen 
und Obere Wört, 
Altneckar Wörth - 
Weidenstücker  

130,2 von 
187,0 

(Gesamtgröße 
NSG Unterer 

Neckar) 

Erhaltung des Unterlaufs des Neckars und seiner 
Flussufersäume, Auen und Vorländer, insbesondere der 
noch ursprünglich geformten, naturnahen, nicht 
schiffbaren Flussabschnitte mit Wildflusscharakter mit 
ihren typischen Pflanzengesellschaften und Fauna, 
insbesondere europäischer Vogelarten, die vielfach 
gefährdet und teilweise vom Aussterben bedroht sind; im 
Teilgebiet "Maulbeerinsel" die Sicherung des 
Restbestandes einer zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur 
Wiederbelebung der Seidenraupenzucht angelegten 
Pflanzung des Weißen Maulbeerbaumes (Morus alba).  

NSG Viehwäldchen, 
Apfelkammer, 
Neuwäldchen (teilweise) 

6,4 von 38,0 Sicherung und Erhaltung von Sanddünen aus 
ökologischen und geomorphologischen Gründen, die 
Erhaltung seltener Pflanzengesellschaften der Dünen, der 
Schutz von stark bedrohten Insektenarten, vor allem der 
Laufkäfer und der Wildbienen, die Erhaltung von 
Freiflächen zur Biotopvernetzung mit dem Ziel der 
Erhöhung der Artenvielfalt durch Artenausbreitung 
zwischen der hessischen Binnendüne und den 
Dünenflächen im Naturschutzgebiet.  

LSG Waldpark 167,0 Erhalt der Leistungsfähigkeit dieser Landschaft und 
Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und 
Landschaft und des besonderen Erholungswertes für die 
Allgemeinheit 
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Schutzgebiet Größe [ha] Schutzzweck 
LSG Unterer Dossenwald 773,0 Erhaltung des Waldes und der angrenzenden Feldflur 

einschließlich der charakteristischen Oberflächenform der 
Dünen, Sicherung des Grundwassers, 
Naherholungsgebiet 

LSG Schwetzinger 
Wiesen 

354,0 Die Sicherung des ökologisch notwendigen 
Ergänzungsraumes für die in den Naturschutzgebieten 
lebende Tierwelt 

LSG Schwetzinger 
Schlossgarten und 
Umgebung (teilweise) 

201,2 von 
217,0 

Erhaltung der historischen Parkanlage 

LSG Hirschacker und 
Dossenwald 

52,0 Erhaltung und Förderung eines erweiterten Lebens- und 
Rückzugsraumes in dem für die Niederterrasse der 
Rheinebene typischen Kiefernwald für die im 
Naturschutzgebiet vorkommende Pflanzen- und Tierwelt, 
eines Puffers zu dem Naturschutzgebiet, der Vielfalt und 
Eigenart des Waldes in einem Verdichtungsraum als 
Erholungsgebiet zur Entlastung des Besucherdruckes auf 
das Naturschutzgebiet. 

LSG Dossen- und 
Rheinauer Wald 

98,0 Erhaltung und Förderung der Vielfalt und Eigenart des 
Waldes in einem Verdichtungsraum als Erholungsgebiet 
zur Entlastung des Besucherdruckes auf das 
Naturschutzgebiet. 

LSG Friesenheimer Insel 
(teilweise) 

5,3 von 129,0 Erhaltung letzter von baulich-gewerblich-industrieller 
Nutzung noch freier Bestandteile der Friesenheimer Insel 
in ihrem noch relativ naturnahen Erscheinungsbild sowie 
auf Grund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer 
Bedeutung als stadtgliedernder Frei- und Erholungsraum. 
Unterstützung stadtökologischer Funktionen wie der 
Klimasteuerung und Luftregeneration. 

LSG Feudenheimer Au 44,0 Sicherung und Erhaltung der letzten noch freien 
Bestandteile der Feudenheimer Au. 

LSG Egelwasser 25,0 Sicherung und Erhaltung der letzten noch freien 
Bestandteile der Auenniederung des Neckars. 

LSG Langgewann 67,0 Sicherung des Freiraumes als Grünzäsur, als 
Kaltluftentstehungsgebiet und als Frischluftschneise unter 
Beibehaltung der derzeitigen Nutzung, die Erhaltung und 
Entwicklung der Strukturvielfalt, der Nischenqualität, der 
Rückzugsräume und Nahrungsgrundlagen vieler Arten.  

LSG Schlosspark 
Neckarhausen 

3,0 Erhaltung und Entwicklung der Parkanlage mit ihrem 
markanten alten Baumbestand einschließlich des 
Schlossgebäudes mit baulichen Nebenanlagen wegen 
ihrer historischen Bedeutung einerseits und wegen ihres 
Erholungswertes für die ruhesuchende Bevölkerung 
andererseits. 

LSG Unterer Neckar: 
Nordwestlich, Westlich 
und Südöstlich der 
Ilvesheimer Schlinge, 
Zwischen Heidelberg und 
Ladenburg (teilweise) 
Mannheim - Neckaraue 
(teilweise) 

490,3 von 
548,0 

Ausweisung und Erhaltung der für die Naturschutzgebiete 
wichtigen Puffer- und Ergänzungszonen; die Sicherung 
ökologischer Grund- und Ausgleichsfunktionen, 
insbesondere die Erhaltung und Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Naturgüter Boden, Wasser und Luft; 
die Förderung, Erhaltung und die Wiederherstellung 
erholungswirksamer Landschaftsstrukturen und ihrer 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für die Allgemeinheit. 
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Auf der rheinland-pfälzischen Rheinseite befinden sich innerhalb des Beurteilungsraums die in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführten Natur- und Landschaftsschutzgebiete. 

 
Abb. 15: Größe und Schutzzweck der nächstgelegenen Landschafts- und  
  Naturschutzgebiete (linksrheinisch) 
 
Schutzgebiet Größe [ha] Schutzzweck 

NSG Prinz-Karl-Wörth 33,2 Erhalt des Auwalds mit Weichholzaue und Hartholzaue 
sowie der Überflutungsbereiche mit Verlandungszonen, 
Schilf- und Riedflächen sowie Schlickbänken als 
Pflanzenstandort und Lebensraum der Tierwelt 

NSG Horreninsel 52,8 Erhalt der Wasser- und Wasserwechselbereiche, Weich- 
und Hartholzauen sowie der Halbtrockenrasen als Standort 
und Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

NSG Neuhofener Altrhein 
(mit Nördlicher 
Erweiterung und 
Neuhofener Altrhein III) 

156,5 Erhaltung eines Feuchtgebiets mit besonderer Bedeutung 
für die Vogelwelt 

NSG Kistnerweiher 34,3 Erhaltung und Entwicklung der ehemaligen Sand- und 
Kiesentnahmestelle sowie des sich zum Neuhofener Altrhein 
hin anschließenden Bereiches mit einem vielfältigen Mosaik 
aus unterschiedlichen Biotoptypen, insbesondere von Tief- 
und Flachwasserzonen, Rohboden-, Sand- und Kiesflächen, 
Röhrichten, Steiluferbereichen, Ufergehölzen, Feldgehölzen, 
Hecken und extensiv genutztem Grünland in Ergänzung, zur 
Vernetzung sowie als Pufferzone zum Naturschutzgebiet 
"Neuhofener Altrhein" 

NSG Neuhofener Woog 106,7 Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, für Randsenken 
der Rheinniederung typischen Waldbeständen mit ihren 
verschiedenen Sukzessionsstadien, vor allem von 
Schwarzerlenbruchwald und nassen und feuchten 
Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald,  
von extensiv genutztem Grünland vor allem von Nass- und 
Feuchtwiesen, von Seggen- und Röhrichtbeständen, von 
naturnahen Still- und Fließgewässern und von 
standorttypischen Einzelgehölzen und Hecken 

NSG Im Wörth 70,1 Erhaltung und Entwicklung des artenreichen Eichen-
Hainbuchenwalds und eines Mosaiks unterschiedlicher 
Feuchtbiotope 

NSG Böllenwörth 161,8 Erhaltung der Auwälder, Streuwiesen und Altrheinreste mit 
temporären Gewässern als Standort seltener Pflanzen- und 
Tierarten 
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Schutzgebiet Größe [ha] Schutzzweck 

LSG Pfälzische 
Rheinauen (teilweise) 

4.161 von 
20.567 

Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit der 
Rheinauen mit ihren stehenden und fließenden Gewässern, 
insbesondere seiner Altrheinarme, naturnahen Waldgebie-
ten, Waldrandbiotopen, Lichtungen, Feucht- und Nass-
wiesen 
Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für einen 
großräumigen ökologischen Ausgleich, 
Sicherung der naturnahen Rheinauenlandschaft für die 
Erholung 

LSG Maudacher Bruch 
(teilweise) 

147,3 von 
505,6 

Sicherung eines ausgewogenen Landschaftshaushalts und 
Erhaltung einer Stätte der Erholung 

LSG Stadtpark 
(Ludwigshafen) 

34,0 1. Erhalt der artenreichen Fauna und Flora, insbesondere  
   des Hartholz-Auenwaldes und der Stromtalwiesen (vor  
   allem an der Uferböschung), sowie des Altbaumbestandes 
2. Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit,  
    insbesondere der kleinräumige Wechsel zwischen den  
    Waldflächen und den Wiesenflächen sowie der Kiesbank 
3. Sicherung der stadtnahen Erholungslandschaft 
4. Sicherung der letzten innerstädtischen  
    Erholungslandschaft mit dem Charakter eines Hartholz- 
    Auenwaldes 
5. Sicherung der historischen Parkanlage  

LSG Rehbach – 
Speyerbach (teilweise) 

136,7 von 
8.453 

Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie 
die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit 
des noch überwiegend bewaldeten Gebiets zwischen 
Rehbach und Speyerbach wegen seiner besonderen 
Bedeutung für die Erholung 

 
 
6 UVU Block 9 (Untersuchungskonzept für die Umweltauswirkungen) 
6.1 Untersuchungsmethodik 
 

Rechtliche Grundlagen 

§ 1a der 9. BImSchV legt den Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens fest. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit umfasst 

demnach die systematische Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der auf die Menschen einschließlich der 

menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter relevanten Auswirkungen sowie die Wechselwirkungen zwischen 

den vorgenannten Schutzgütern durch die neu geplante Anlage. Zu berücksichtigen sind dabei die für die 

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen sowie die für die Prüfung der Belange von Naturschutz und 

Landschaftspflege bedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens. 

 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist dabei nach § 2 Abs. 1 UVPG unselbständiger Teil des 

Verwaltungsverfahrens, welches der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens dient. 
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Zweck der UVP ist  

• die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten, 

• sowie das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh wie möglich bei allen behördlichen 

Entscheidungen über die Zulässigkeit zu berücksichtigen (§ 1 UVPG). 

 

Die vorzulegenden Unterlagen müssen die in § 4a bis § 4e der 9. BImSchV i.V.m. § 6 UVPG vorgesehenen 

Angaben, die zur Beurteilung notwendig sind, enthalten. 

 

Die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile erfolgt unter Beachtung des allgemeinen 

Kenntnisstandes sowie allgemein anerkannter Prüfmethoden. 

 

Für die Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wird das entsprechende Fachrecht sowie 

untergesetzliche Regelungen zugrunde gelegt. 

 

Nach § 4e der 9. BImSchV erfolgt ein Überblick über die geprüften technischen Verfahrensalternativen (siehe 

Kapitel 1.1. und 2.4.4) zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen. Zum 

Vergleich mit dem Stand der Technik (§ 3 Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 5 Abs.1 Nr. 2 BImSchG sowie dem 

Anhang zu § 3 Abs. 6 BImSchG) wird das Referenz-Papier für Großkraftwerke (BREF-Dokument) 

berücksichtigt. Dies erfolgt auch unter dem Aspekt, dem allgemeinen Prinzip des Artikel 3 der IVU-Richtlinie, 

welches die Betreiber auffordert, alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen Umweltverschmutzungen, 

insbesondere durch den Einsatz der besten verfügbaren Techniken (durch die ihre Leistungen im Hinblick auf 

den Umweltschutz verbessert werden können) Rechnung zu tragen. 

 

 

Zweck des Scoping-Verfahrens 

 

Im Rahmen des Scoping-Verfahrens nach § 2a, 9. BImSchV erfolgt bereits vor der Antragstellung eine 

Unterrichtung des Betreibers über die voraussichtlich beizubringenden Unterlagen im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens. Der Vorhabensträger und die Behörden erhalten dadurch frühzeitig Klarheit über 

Gegenstand, Umfang und Methode der Umweltverträglichkeitsprüfung, sowie über sonstige für die 

Durchführung des Verfahrens erhebliche Fragen im Hinblick auf die beizubringenden entscheidungs-

erheblichen Unterlagen. 

 

Grundsätzliche Vorgehensweise 

 

Die Verfahrensschritte in der Reihenfolge ihrer Abwicklung sind in der folgenden Aufstellung erläutert: 
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• Bestandsaufnahme und Erläuterung der ökologischen Ausgangsdaten (Ist-Zustand) 

 

Für die Schutzgüter Mensch, Klima, Luft, Boden, Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer), Flora 

und Fauna, Landschaft und Erholung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter erfolgt eine 

Bestandsbeschreibung in dem im Rahmen des Scoping-Verfahrens festzulegenden 

Untersuchungsraumes.  

 

• Anlagenbeschreibung und Bewertung 

 

Bezüglich der Anlagenbeschreibung wird im Rahmen der UVS auf eine detaillierte Anlagenbeschreibung 

verzichtet und auf die Ausführungen im Genehmigungsantrag nach BImSchG verwiesen. 

 

Im Rahmen der UVS werden die Auswirkungen des Kraftwerksblockes (z.B. Emissionen von luftfremden 

Stoffen, Lärmemissionen, Kühlwassernutzung, Temperaturerhöhung des Kühlwassers vor Rückführung in 

den Rhein, entstehende Abfälle sowie Abwasser) auf die Schutzgüter untersucht. Ergänzend werden die 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung sowie zum Ausgleich von erheblichen 

Umweltauswirkungen beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage, während der Bauphase, bei der 

Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes sowie bei der Einstellung des Betriebes dargelegt. 

 

• Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter sowie 

Ermittlung ihrer Erheblichkeit unter Berücksichtung ggf. vorhandener Wechselwirkungen 

Unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes sowie der allgemein anerkannten Prüfmethoden 

erfolgt die Beschreibung der zu erwartenden relevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Schutzgüter. 

 

Dabei wird der 

- bestimmungsgemäße Betrieb der Anlage 

- die Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes 

- die Einstellung des Betriebes 

berücksichtigt. Die Erheblichkeit wird verbalargumentativ beschrieben. 

 

Ergänzend zu den direkten Wirkungsbeziehungen erfolgt eine Untersuchung der Wechselwirkungen der 

Schutzgüter untereinander (z.B. Eintrag von Schadstoffen über den Luftpfad in Oberflächengewässer und 

den Boden). 

 

Sofern bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben Schwierigkeiten auftreten sollten (z.B. 

fehlende Kenntnisse) wird auf diese hingewiesen. 
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Heranzuziehende Fachgutachten 
 

Zur Ermittlung und Bewertung der relevanten Auswirkungen des Vorhabens werden in Bezug auf die 

Vorgaben des Fachrechtes bzw. untergesetzlicher Regelungen folgende Fachgutachten erstellt: 

 

• Immissionsprognose Luft (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002) 

• Immissionsprognose Schall 

• Fachbeitrag zur Regelung der artenschutzrechtlichen Belange. 

• Hydraulische Untersuchungen zur Entnahme des Kühlwassers aus dem Rhein und Einleitung 

• Untersuchung zum Temperaturverlauf des eingeleiteten Kühlwassers im Rhein 

 

6.2 Vorschlag Untersuchungsrahmen für Schutzgüter 
6.2.1 Untersuchungsgebiet 
 

Direkter Standortbereich 

Beschreibung des Flächenbedarfs für die geplante Anlage, Beschreibung des Geländes für den neuen Block 9 

und das Kohlelager (Coal-Point) sowie dort vorhandene Vegetation und Fauna. 

 

Nahbereich der Anlage 

Der Nahbereich der Anlage wurde unter Berücksichtigung der aus Sicht des Schallschutzes relevanten 

Immissionssorte ausgewählt (siehe eingezeichneter Nahbereich in der Karte des Beurteilungsgebietes). Er 

umfasst ein Kreisgebiet mit einem Radius von 1.500 m. 

 

Weiterer Untersuchungsbereich 

Nach Nr. 4.6.2.5 der TA Luft 2002 umfasst das Beurteilungsgebiet eine Fläche, die sich vollständig innerhalb 

eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt befindet, der dem 50-fachen der tatsächlichen Schornsteinhöhe 

entspricht. 

 

Die tatsächliche Schornsteinhöhe beträgt 180 m, daraus resultiert ein Untersuchungsraum mit dem Radius 

von 9.000 m. 

 

Weitere fachspezifische Untersuchungsgebiete in Bezug auf die Kaimauer sowie die hydraulischen 

Berechnungen sind in den entsprechenden Fachgutachten explizit beschrieben. 
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6.2.2 Untersuchungszeitraum 
 

Die bereits im Sommer 2006 erfolgten artenspezifischen Erhebungen auf dem Coal-Point-Gelände sowie auf 

Teilbereichen des Geländes für den neuen Block 9 werden auch in diesem Jahr weitergeführt. Die 

Vogelkartierung wurde bereits im März 2007 begonnen. Als Untersuchungszeitraum ist die Vegetationsperiode 

von März 2007 – September/Oktober 2007 vorgesehen. 

 

Im Auftrag des Betreibers wurden schalltechnische Vorbelastungsmessungen durchgeführt. 

 

6.2.3 Datengrundlage / Erfassung- und Ermittlungsmethoden 
 

Zur Ermittlung des Ist-Zustandes werden vorhandene Basisdaten zugrunde gelegt. 

 

In Anlehnung an die Differenzierung der Beurteilungsgebiete wurden auch die Datengrundlagen differenziert: 

 

Direkter Standortbereich  

Für den direkten Standortbereich des Kraftwerkblockes liegt in Teilbereichen ein Fachkonzept zur Behandlung 

der artenschutzrechtlichen Aufgaben sowie Informationen über die Altlastenproblematik des Standortes vor.  

 

Nahbereich der Anlage 

Das Gutachten zu den Schallimmissionen des geplanten Kraftwerksblockes, Informationen zur Gewässergüte- 

sowie Gewässerstrukturgüte des Rheins, Informationen von Naturschutzbehörden der Bundesländer Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz zu FFH- und Vogelschutzgebieten, NSG, LSG sowie zu geschützten 

Biotopen dienen als Datengrundlage für den Nahbereich. Eine kartographische Darstellung der Biotoptypen 

erfolgt nur für den Nahbereich. 

 

Weiterer Untersuchungsbereich 

Für den weiteren Untersuchungsbereich werden vorhandene Informationen über Schutzgebiete und deren 

Arteninventar, Fachgutachten im Zusammenhang mit vorherigen Projekten des GKM sowie vorhandene 

ökologische Untersuchungen der Rheinauenbereiche (z.B. in Zusammenhang mit der Polderplanung im 

Bereich Altrip) verwendet. Eine Erhebung sowie kartographische Darstellung der pauschal geschützten 

Biotope im weiteren Untersuchungsbereich ist nicht vorgesehen. 

 

Die faunistische Bewertung greift auf Kartierungen der Vogelfauna, Auswertungen von Naturschutzverbänden 

sowie Daten relevanter Landschaftspläne zurück. 

 

Auf weitere anlagenbezogene Fachgutachten wurde in Kapitel 6.1 verwiesen. 
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6.2.4 Darstellung der Wirkungen und der Wirkpfade 
 

Gemäß § 1a der 9. BImSchV sind im Rahmen der Prüfung der Umweltverträglichkeit die bedeutsamen 

Auswirkungen einer UVP-pflichtigen Anlage auf die nachfolgend aufgeführten Schutzgüter zu ermitteln, zu 

beschreiben und zu untersuchen: 

 

• Menschen 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

• Boden 

• Wasser 

• Luft  

• Klima 

• Landschaft  

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

• sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Bevor eine Beschreibung und Bewertung möglicher Auswirkungen auf die voran genannten Schutzgüter 

erfolgen kann, ist die Durchführung einer Bestandsaufnahme erforderlich. Diese erfolgte unter Verwendung 

der im Kap. 6.2.3. aufgeführten Gutachten und Datengrundlage für das Beurteilungsgebiet, welches sich in 

einem Radius von 9 km um den geplanten Standort erstreckt. Die Darstellung dieses Beurteilungsgebietes ist 

der Anlage 9.6.2 zu entnehmen. Die nachfolgenden Gebiete im Beurteilungsradius werden im Rahmen des 

Genehmigungsantrages in der topografischen Karte markiert: 

 

• FFH-Gebiete 

• Vogelschutzgebiete 

• Landschaftsschutzgebiete 

• Naturschutzgebiete 

• Wasserschutzgebiete 

• Naturparks  

• Biosphärenreservat 

 

Auf Grund der Größe des Beurteilungsgebietes ist zusätzlich für den Nahbereich der Anlage ein weiterer 

Kartenausschnitt mit einem höheren Detaillierungsgrad vorgesehen (Anlage 9.6.1).   

 

Für den direkten Standort des Block 9 wurde in Teilbereichen eine Bestandsaufnahme der am Standort 

vorkommenden seltenen Pflanzen- und Tierarten durchgeführt (siehe Fachgutachten). Eine Fortführung der 

Bestandsaufnahme für die Vegetationsperiode 2007 wird durchgeführt. Nach Abschluss der Erhebung erfolgt 

eine Aktualisierung des Gutachtens.  
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Hinsichtlich der vorhandenen Kulturdenkmäler bzw. sonstiger Denkmäler innerhalb des Beurteilungsgebietes 

wurde auf eine detaillierte Darstellung in einer topographischen Karte verzichtet.  

 

Zur Ermittlung und Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter wurde eine 

Wirkungsmatrix erstellt, in der sowohl die Wirkungsrichtung als auch die zu erwartende Wirkstärke auf die 

einzelnen Schutzgüter für folgende Phasen dargestellt sind:  

 

• Bauphase 

• bestimmungsgemäßer Betrieb der Anlage  

• Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes.  

 

Die Ermittlung möglicher Auswirkungen auf Grund der Stilllegung der Anlage wird im Rahmen der UVS 

verbalargumentativ durchgeführt und ist in dieser Matrix nicht enthalten.   

 
Abb. 16: Wirkungsmatrix 
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Grundwasser Boden
Mensch => Wohnen/
Erholung/Freizeit/ Tiere/Pflanzen  Klima/

Luft Oberflächenwasser Wirkungen Land-
schaft 

Bauphase 
Vegetationsabtrag X X - - X X X - X - - - - - - - - - -
Bodenabtrag X X - - X X X - - - - - - - - X X - X
Grundwasserab-senkung - - - - X X X - - - - - - - - X - - -

Bodenverdichtung/-
versiegelung - X - - X X X - X - - - - X - X X - X

Verkehrsschadstoffe - X X X X X X X X - - - - - - X - X -
Verkehrslärm - X X - X X - - - - - - - - - - - - -
Baulärm - X X - X X - - - - - - - - - - - - -
Erschütterungen - X X X - X - - - - - - - - - - - - -
Staubemissionen 
(Bauarbeiten etc.) - X X X X X X X X X X - - - - X - X -

Betriebsphase 
Baukörper, 
Straßen, Kamin etc. X X - - X X X - X - - - - X - X X - X

Gerüche - X X - - - - X - - - - - - - - - - -
Lärm (Anlagen, 
Transportmittel, Verkehr 
etc.)

- X X - X X X - - - - - - - - - - - -

Schadstoffemissionen 
Luft (fest u. gasförmig) - X X X X X X X X X X - - - - X - X -

Brauch-/Kühlwasser-
entnahme - - - - X X X - X X X X X - - - - - -

Schadstoffemissionen 
Wasser - X - - X X X - - X X - X - - - - - -

Wärmeaustrag Luft - X - - X - - - X - - - - - - - - - -
Wärmeaustrag Wasser - X - - X X X - X X X - X - - - - - -
Betriebsstörung 
zusätzliche Schad-
stoffemissionen Luft - X X X X X X X X X X - - - - X - X -
Wärmeaustrag Luft - - - - - - - - X - - - - - - - - - -
Schadstoffeintrag 
Boden/Grundwasser  - X X - X X X - - - - - X - - X - X -
Schadstoffeintrag 
Oberflächengewässer - X X - X X X - - X X - X - - - - - -
Wärmeeintrag Wasser - - - - X X X - X X X - - - - - - - -

unbedeutsam -
untergeordnet 
bedeutsam X

wesentlich bedeutsam X

Grundwasser Boden
Mensch => Wohnen/
Erholung/Freizeit/ Tiere/Pflanzen  Klima/

Luft Oberflächenwasser 
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Die Punkte dieser Wirkmatrix werden im Rahmen der durchzuführenden UVS ausführliche beschrieben und 

bewertet. Eine Aussage zur Bewertung der möglichen Auswirkungen im Rahmen des Scoping-Verfahrens 

kann dem Scoping-Papier unter Kap. 6.3 entnommen werden.  

 
6.2.5 Methode zur Ermittlung der Auswirkungen 
 

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter durch das geplante Vorhaben erfolgt unter 

Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfmethoden.  

 

Zur Bewertung möglicher Auswirkungen wird das Beurteilungsgebiet in folgende Bereiche untergliedert:   

 

Abb. 17: Unterteilung Beurteilungsgebiet 
 

Bezeichnung des  
Gebietes 

Radius um den 
Standort 

zu prüfen u.a. wegen möglicher 
Auswirkungen …. 

Direkter Standortbereich  - 
… auf die am Standort vorkommende 
Biotope sowie Tier- und Pflanzenarten 
(Rote-Liste-Arten) 

Nahbereich der Anlage 1.500 m  …. auf Erholung, Wohnen, Freizeit und 
Landschaftsbild   

Weiterer 
Untersuchungsbereich  1.500 m bis 9.000m  …durch Schadstoffimmission mit 

Auswirkungen auf sämtliche Schutzgüter 
 

Direkter Standortbereich  

 

Zur Ermittlung und anschließenden Bewertung möglicher Umweltauswirkungen werden entsprechende 

fachspezifische Gutachten eingeholt (siehe hierzu Kap. 6.1) deren Ergebnisse unerlässlich für eine Bewertung 

möglicher Auswirkungen auf den direkten Standort der geplanten Anlage von großer Bedeutung sind. 

 

Nahbereich der Anlage 

 

Auch für den Nahbereich der Anlage werden die Ergebnisse entsprechender Fachgutachten (z.B. 

Lärmausbreitungsberechnung) herangezogen.  

 

Weiterer Untersuchungsbereich 

 

Als Basis für die Bewertung eines möglichen Einflusses auf Schutzgebiete bzw. Schutzgüter, die sich nicht in 

der „Nahbereichszone“ des geplanten Kraftwerksblockes befinden, wird das Ergebnis der 

Ausbreitungsberechnung gemäß den Anforderungen der TA-Luft 2002 herangezogen (siehe Kapitel 8.1). Das 

Ergebnis dieser Berechnung ist vor allem für die Bewertung der sich im weiteren Bereich des 

Beurteilungsgebietes befindlichen Schutzgüter:  
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• Mensch (  Luftqualität) 

• Luft, Klima 

• Boden  

• Wasser 

• Pflanzen und Tiere 

• sowie Kultur und sonstige Sachgüter 

 

von Bedeutung.  

 
6.2.6 Wechselwirkungen 
 

Obwohl keine direkte Auswirkung auf ein Schutzgut erkennbar ist, können Wechselwirkungen der Schutzgüter 

untereinander nicht immer ausgeschlossen werden. Neben der Bewertung der direkten Wirkungsbeziehungen 

zu den Schutzgütern erfolgt deshalb auch eine Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Schutzgütern, sofern durch diese potenziell erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

 

6.3 Bewertung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter 
6.3.1 Direkter Standortbereich 
 
Für die Bewertung möglicher Auswirkungen auf den direkten Standortbereich wird das Ergebnis des 

Gutachtens  „ GKM Block 9, Fachkonzept zur Regelung der artenschutzrechtlichen Belange“ der Firma IUS 

Weisser & Ness herangezogen.  

 

Gemäß dieses Gutachtens werden durch die Umgestaltung und neuerliche Nutzung des Coal-Point-Geländes 

(betrifft hauptsächlich die geplanten Standorte des Lagerplatzes für Kraftwerksnebenprodukte und des 

Kohlelagerplatzes) Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Tierarten in Anspruch 

genommen. In Verbindung mit diesem Sachverhalt sind folgende Punkte für eine Bewertung der 

Auswirkungen von Bedeutung: 

 

• Für die Inanspruchnahme dieses Geländes ist eine Befreiung nach § 62 BNatSchG erforderlich. 

• Für Arten, welche gemäß § 10 Abs.2 Nr. 11 BNatSchG besonders geschützt sind, besteht ein Verbot, die 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Für streng geschützte Arten 

besteht darüber hinaus ein Störungsverbot. 

• Bei Vorhandensein von Arten gemäß Art. 12 der FFH-Richtlinie oder von geschützten Vogelarten gemäß 

Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie ist die Vorraussetzung für eine Befreiung gemäß § 62 BNatSchG, dass 

die Population trotzt der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand 

verweilt.  
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Das Gutachten enthält eine detaillierte Beschreibung folgender auf dem Gelände vorkommender Arten mit 

zugehörigem Rechtsstatus hinsichtlich ihres Schutzanspruches:  

  

• Zauneidechse 

• Kreuzkröte 

• Amsel 

• Bachstelze 

• Dorngrasmücke 

• Flussregenpfeifer 

• Grünfink 

• Hausrotschwanz 

• Haussperling 

• Heckenbraunelle 

• Stieglitz 

• Zaunkönig 

• Zilpzalp 

• Blauflügelige Ödlandschrecke 

• Blauflügelige Sandschrecke 

• Grüne Strandschrecke 

 

Neben der Beschreibung der vorkommenden Arten enthält das Gutachten auch ein Konzept zur Bewältigung 

der artenschutzrechtlichen Aufgaben. In diesem Konzept werden zum Schutz und Erhalt der oben 

aufgeführten Arten Maßnahmen vorgeschlagen, beschrieben sowie Aussagen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

getroffen. Diese sind in folgender Tabelle zusammengefasst:  
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Abb. 18: Vorgeschlagene Maßnahmen des Gutachters 

Vorgeschlagene Maßnahmen des Gutachters 

Bezeichnung der 
Art 

Anlage von Kiesbänken  Entwicklung von Magerrasen-
/Sandrasenvegetation im 

Randbereich von Dünen oder 
Flugsand 

Optimierung von 
Flächen im Bereich 
des GKM 

Reptilien / Amphibien / Heuschrecken / (Vögel) 
Zauneidechse - Lebensraum Lebensraum 

Kreuzkröte Laichhabitat und teilweise 
Jahreslebensraum Lebensraum Lebensraum 

Flussregenpfeifer 
(Vogel) Brutplatz - - 

Blauflügelige  
Ödlandschrecke - Lebensraum Lebensraum 

Blauflügelige 
Sandschrecke - Lebensraum Lebensraum 

Grüne 
Strandschrecke Lebensraum - Lebensraum 

Vögel  
Amsel 
U.M.n.erf. 

- - - 

Bachstelze 

U.M.n.erf. 
- - - 

Dorngrasmücke 

U.M.n.erf. - 
Nahrungshabitat => Bei Vorhandensein 

von Gebüschen in der Nähe auch 
Lebensraum 

- 

Grünfink 

U.M.n.erf. 
- - - 

Hausrotschwanz 

U.M.n.erf. 
- - - 

Haussperling 

U.M.n.erf. 
- - - 

Heckenbraunelle 

U.M.n.erf. 
- - - 

Stieglitz 

U.M.n.erf. 
- - - 

Zaunkönig 

U.M.n.erf. 
- - - 

Zilpzalp 

U.M.n.erf. 
- - - 

Pflanzen 
Hirschsprung (nicht 
geschützt aber 
selten) - - 

Ansiedlung des auf dem 
Coil-Point-Geländes 

vorkommenden 
Hirschsprung 

U.M.n.erf. = Umsiedelungsmaßnahmen auf Grund der Mobilität und Anpassungsfähigkeit nicht erforderlich.  
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Als mögliche Standorte zur Umsetzung dieser Maßnahmen werden vom Gutachter folgende Flächen 

vorgeschlagen:  

 

• Anlage einer Kiesbank am Rhein oder Neckar  Hagbauschlute im NSG „Bei der Silberpappel“  

(zwischen GKM Gelände und der Reißinsel) oder Abschnitte im NSG „Unterer Neckar“ 

• Entwicklung von Magerrasen-/Sandrasenvegetation im Randbereich von Dünen oder Flugsand  NSG 

„Viehwäldchen, Apfelkammer und Neuwäldchen“, Käfertaler Wald oder NSG „Hirschacker und 

Dossenwald“ 

 

Bewertung:  

Bei Einhaltung der im Gutachten aufgeführten Maßnahmen unter Beachtung der zeitlichen, räumlichen wie 

auch artspezifischen Rahmenparameter kann davon ausgegangen werden, dass die Vorraussetzung zur 

Schaffung geeigneter Alternativstandorte zum Schutz und Erhalt der aufgeführten Arten gegeben sind. Die 

Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten 

durchzuführen sowie der Erfolg dieser Maßnahmen nach der Umsetzung festzustellen und zu dokumentieren.  

 

Bei Erhalt eines positivem Befundes hinsichtlich der Schaffung dieser alternativen Lebensräume und 

Akzeptanz dieser Räume durch die aufgeführten geschützten Arten, kann davon ausgegangen werden, dass 

trotzt der wesentlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den direkten Standortbereich der Schutz 

und Erhalt der aufgeführten geschützten Arten gewährleistet ist.  

 
6.3.2 Nahbereich der Anlage 
 
Im Nahbereich der Anlage befinden sich auf der baden-württembergischen Seite des Rheins neben weiteren 

Industrie- und Gewerbebetrieben in direkter Nähe die Stadtteile MA-Neckarau, MA-Rheinau und MA-

Casterfeld und auf der rheinland-pfälzischen Seite die Gemeinde Altrip. Die genaue Lage sowie weitere 

Gebiete innerhalb des Nahbereichs der Anlage können den Anlagen 9.1 und 9.6 entnommen werden.  

 

Für die Scoping-Unterlage wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen vorhandenen 

Gutachten und Informationen eine Bewertung möglicher Auswirkungen durch das Vorhaben vorgenommen. 

Wesentlicher Bestandteil für diese Bewertung bildet das Ergebnis der Immissionsausbreitungsberechnung.  

 

Da die Irrelevanzkriterien für alle Schadstoffe unterschritten werden, sind diese nicht erheblich. Eine mögliche 

Gefährdung für die sich innerhalb des Nahbereichs befindlichen Schutzgüter durch Schadstoffimmissionen 

aus dem geplanten Block 9 kann deshalb ausgeschlossen werden (siehe hierzu auch Kap. 8.1 

„Immissionsprognose Luft“ ) 
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Für die Bewertung der Lärmimmissionen wird von der Firma Müller-BBM derzeit ein Gutachten erstellt, 

welches nach Fertigstellung in die Bewertung mit einfließt.  

 

Des Weiteren erfolgt eine Entnahme und Wiedereinleitung von Kühlwasser aus dem Rhein. Zur Bewertung 

der Auswirkungen durch diese Maßnahmen spielen vor allem der damit verbundene Wärmeeintrag wie auch 

die hydraulischen Verhältnisse eine wichtige Rolle. Entsprechende Gutachten lagen zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Scoping-Unterlage noch nicht vor, werden jedoch derzeit erstellt.  

 
6.3.3 Weiterer Untersuchungsbereich 
 
Für die Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, welche sich im weiteren Untersuchungsbereich 

befinden, bildet das Ergebnis der Immissionsprognose Luft die Basis. Auch für diesen Untersuchungsbereich 

gilt, dass die Irrelevanzgrenzen für alle Schadstoffe unterschritten werden. Eine mögliche Gefährdung für die 

sich innerhalb des weiteren Untersuchungsbereiches befindlichen Schutzgüter auf Grund der emittierten 

Stoffe ist deshalb ebenfalls nicht zu erwarten (siehe hierzu auch Kap. 8.1 „Immissionsprognose Luft“). 

 

7 UVU zur Kaimauer  (Untersuchungskonzept für die Umweltauswirkungen) 
7.1 Untersuchungsmethodik 
 

Die rechtlichen Grundlagen, der Zweck des Scopingtermins und die grundsätzliche Vorgehensweise sind 

analog den Ausführungen im Kapitel 6.1 zur UVS für den Kraftwerksblock 9. Die dort genannten 

Fachgutachten werden - soweit erforderlich -  auch für die UVU zur Kaimauer herangezogen. 

Zuständig für das Verfahren ist die Stadt Mannheim. 

 

 

7.2 Vorschlag Untersuchungsrahmen für die Schutzgüter 

7.2.1 Untersuchungsgebiet 
 

Das Untersuchungsgebiet ist folgendermaßen abgegrenzt: 

• Im Südwesten durch das Hafenbecken 21 

• Im Nordwesten durch die Zufahrt zur Fähre Altrip 

• Im Nordosten durch die Oberkante der Uferböschung 

• Im Südosten durch die Brücke über das Hafenbecken 21 (Duisburger Straße) 

 

7.2.2 Untersuchungszeitraum 
 

Die Untersuchungen wurden weitgehend im Jahr 2006 durchgeführt. Im Jahr 2007 werden ergänzende 

Erfassungen vorgenommen. 
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7.2.3 Datengrundlage / Erfassungs- und Ermittlungsmethoden 
 
Mensch 

Zum Menschen als Schutzgut der Umweltverträglichkeitsprüfung sind in der UVS die Einwirkungen der 

Umweltfaktoren auf seine Gesundheit und seine Lebensqualität zu untersuchen. Hauptsächlicher Gegenstand 

der Erfassung für das Schutzgut Mensch ist die Funktion des Vorhabensgebiets im Rahmen von 

Erholungsmöglichkeiten. 

 

Pflanzen und Biotope 

Die Biotoptypen und die Vegetation des Untersuchungsgebiets werden auf der Grundlage von Ortholuftbildern 

im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Es werden die jeweils kleinsten unterscheidbaren Vegetationseinheiten 

differenziert (i.d.R. Pflanzengesellschaften, z. T. pflanzensoziologische Verbände oder Ordnungen sowie 

Ausprägungen von Pflanzengesellschaften). Die Darstellung der Biotoptypen folgt dem landesweiten 

Schlüssel der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW, 1997). 

Jene Pflanzenbestände, die in der Fachliteratur bislang wenig beschrieben sind, werden mit 

pflanzensoziologischen Aufnahmen nach Braun-Blanquet belegt. Für die Wuchsorte bestandsbedrohter 

Pflanzenarten werden Punkteintragungen in der Vegetationskarte vorgenommen. Die Differenzierung in 

Bestände besonderer und allgemeiner Bedeutung erfolgt hauptsächlich nach der Roten Liste der Biotoptypen 

Deutschlands und dem Bewertungsschlüssel der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (LUBW, 2005). Weitere gängige Parameter zur Differenzierung, z.B. der Schutzstatus 

nach § 32 LNatSchG oder die Aufnahme in Anhang I der FFH-Richtlinie, sind im Untersuchungsgebiet wegen 

der Lage im Hafengebiet nur eingeschränkt anwendbar. 

 

Tiere 

Das Lebensraumpotential des Untersuchungsgebiets für Tiere wird anhand von Indikatorgruppen ermittelt. Die 

Indikatorgruppen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

• Sie müssen eine relevante Zahl von Vertretern aufweisen, für die die Uferböschung und das 
Hafenbecken günstige Lebensbedingungen bietet. 

• Die spezifischen Lebensraumansprüche der Arten einschließlich ihrer möglichen Reaktionen auf 
Vorhabenswirkungen müssen hinreichend bekannt sein. 

• Die großräumige Bestands- und Gefährdungssituation der Arten muss hinreichend bekannt sein. 

• Es sind solche Indikatorgruppen zu erfassen, die Arten mit naturschutzrechtlicher Relevanz enthalten 
(z.B. besonders / streng geschützte Arten). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die aufgrund der vorgenannten Kriterien ausgewählten Indikatorgruppen und 
die jeweiligen Erfassungsmethoden: 
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Abb. 19: Faunistische Indikatorgruppen und Erfassungsmethoden 

Indikatorgruppe Erfassungsmethode 

Vögel Erfassung aller Arten mit Statusangabe (Brutvogel, Nahrungsgast, 
Durchzügler) durch Verhören und Sichtbeobachtung 

Bei Brutvögeln Erfassung des Revierzentrums 

Reptilien Zielgerichtete Erfassung durch Exposition von Sonnenplätzen (Kontrolle 
morgens / vormittags) und Rückzugsstellen bei Hitze (Kontrolle mittags 
/ nachmittags) 

Dokumentation der Sichtbeobachtungen im Rahmen weiterer 
Erhebungen 

Heuschrecken Erfassung aller Arten durch Verhören und Sichtbeobachtung 

Differenzierung der Raumnutzung durch Erfassung unterschiedlicher 
Funktionsräume, insbesondere der Fortpflanzungsstätten 

Fische Elektrobefischung an sechs Abschnitten 

Vergleich mit früheren Erfassungen an Rheinabschnitten beim GKM zur 
Ermittlung eventueller Trends von Veränderungen 

Makrozoobenthos Zeitsammelmethode an ausgewählten Probestellen des Rheins und des 
Beckens 21 

Vergleich mit früheren Erfassungen an Rheinabschnitten beim GKM zur 
Ermittlung eventueller Trends von Veränderungen 

Laufkäfer Erfassung mit Barberfallen an fünf repräsentativen Standorten in drei 
Fangperioden (April / Mai, Juni, Juli / August; ggf. in Abhängigkeit von 
Rheinwasserständen und witterungsbedingter Entwicklung zu 
modifizieren). 

Während jeder Fangperiode zusätzliche Handaufsammlungen 

 

Boden 

Die Beschreibung und Bewertung der Böden wird auf Grundlage von Bohrungen vorgenommen, die seitens 

des GKM durchgeführt wurden. Die Betrachtung der Böden erfolgt unter Anwendung des Leitfadens des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg (1995) für die Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. 

Ferner wird das Altlastenkataster der Stadt Mannheim ausgewertet. 

 

Wasser 

Im Rahmen der UVS werden die Auswirkungen auf das Grundwasser sowie die Oberflächengewässer 

betrachtet. Aussagen zur Lebensraumfunktion der Oberflächengewässer für Tiere und Pflanzen werden im 

Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere gemacht. Vorhandene Daten zur 

Wasserqualität der Oberflächengewässer sowie zu den hydromorphologischen Verhältnissen im 

Untersuchungsgebiet werden ausgewertet. Die naturschutzfachliche Bewertung des Schutzgutes Wasser folgt 

den Empfehlungen der LANA (1996: Methodik der Eingriffsregelung. Teil III Vorschlage zur bundeseinheitlichen 

Anwendung der Eingriffsregelung nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz. Umweltministerium Baden-

Württemberg. Schriftenreihe. Stuttgart. Band: 6). 
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Klima / Luft 

Zum Klima und zur Luftqualität werden vorhandene Unterlagen ausgewertet. Die naturschutzfachliche 

Bewertung des Schutzguts Luft folgt den Empfehlungen der LANA (1996). 

 

Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft beschreibt und bewertet das Landschaftsbild und die Eignung für die 

landschaftsbezogene Erholung. Hierzu erfolgt die Kartierung und Darstellung der Landschaftselemente im 

Untersuchungsgebiet. Ferner schließt das Schutzgut Landschaft im Sinne des UVPG nicht-visuelle Eindrücke 

wie Geräusche und Gerüche ein. Die Erfassung landschaftsprägender Bestandteile erfolgt durch 

Ortsbegehungen. 

 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zu den Kulturgütern werden Kultur-, Bau-, Boden- und Naturdenkmale sowie historische Kulturlandschaften 

und -landschaftsteile gezählt. Zu den Sachgütern zählen z.B. baulichen Anlagen. Als Kriterien für die 

Beurteilung von Kulturgütern von allgemeiner und von besonderer Bedeutung werden das Alter und die 

Seltenheit herangezogen. 

 

Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVP-Gesetzes werden alle Auswirkungen des Vorhabens verstanden, 

die über ein einzelnes Schutzgut hinaus wirken (oder aber von einem gut abgrenzbaren Bereich eines 

Schutzgutes in einen anderen hinein wirken). Als Wechselwirkungen werden Wirkungen erfasst, die 

• von einem Schutzgut ausgehend in einem anderen Schutzgut Folgewirkungen erzeugen oder 

• auf die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wirken. 

Bei der Untersuchung der Folgewirkungen wird besonders auf die weitere Ausbreitung von Wirkungen auf 

zusätzliche Schutzgüter und auf Rückkopplungseffekte geachtet. Auf diese Weise kann die Untersuchung 

dem komplexen Beziehungsgefüge des Gesamtsystems am Besten gerecht werden. 

 

7.2.4 Darstellung der Wirkungen und der Wirkpfade 

 
Die Methodik für die Darstellung der Wirkungen und der Wirkpfade entspricht den Ausführungen in Kapitel 

6.2.4 zur UVU für den Kraftwerksblock 9. Die für die Umgestaltung der Uferböschung des Hafenbeckens 21 

durch eine Kaimauer zu prüfenden potenziellen Wirkungen sind aus der Wirkungsmatrix abzuleiten (siehe 

Abb. 20). 

In der Wirkungsmatrix sind die Beziehungen zwischen Maßnahmen, ihren grundsätzlichen Wirkungen und den 

jeweils potenziell betroffenen Schutzgütern dargestellt. Daraus leiten sich die derzeit vermuteten 

Auswirkungen ab, die im Verlauf des weiteren Verfahrens grundsätzlich zu überprüfen sind. Wirkungen, die 

erfahrungsgemäß wesentlich sind, wurden durch graue Hinterlegung der jeweiligen Felder gekennzeichnet. 
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Abb. 20: Wirkungsmatrix der grundsätzlich möglichen Wirkungen des Vorhabens und  
  der potenziell beeinflussten Schutzgüter. Wirkungen, die nach gegenwärtigem  
  Kenntnisstand wesentlich sind, sind grau hinterlegt. 
 

Anlagebedingte Wirkungen       
Kaimauer x x x    
Betriebsbedingte Wirkungen       
Anlegen und Ablegen von Schiffen    x x x 
Baubedingte Wirkungen       
Baubetrieb, Transport     x x 
Baunebenflächen     x  
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Wasser Oberflächenwasser x x  x   
 Grundwasser x      
Boden Standort für natürliche Vegetation x x     
 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf x      
 Filter und Puffer für Schadstoffe x      
Pflanzen  x x x x   
Tiere  x x x x x  
Klima    x    
Luft   x   x 
Landschaft x  x  x  
Kultur- und Sachgüter x      
Mensch (einschließlich Erholung) x  x  x  

 

7.2.5 Methode zur Ermittlung der Auswirkungen 
 

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter einschließlich der Wechselwirkungen durch 

das geplante Vorhaben erfolgt unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein 

anerkannten Prüfmethoden.  
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8 Übersicht aller Fachgutachten und Untersuchungen 
8.1 Immissionsprognose Luft 
 

Auf Grund der Überschreitung der Bagatellmassenströme gemäß TA-Luft 2002 wie auch zur Ermittlung der 

Zusatzbelastungen durch die emittierten Luftschadstoffe wurde eine Immissionsausbreitungsrechung gemäß 

TA-Luft mit dem Rechenkern AUSTAL2000 durchgeführt. Für die Durchführung dieser Ausbreitungsrechnung 

wurden die zum aktuellen Planungsstand vorhandenen Rahmenparameter verwendet. Sollten sich 

diesbezüglich im weiteren Planungs- und Genehmigungsverfahren Änderungen ergeben, erfolgt eine 

entsprechende Neuberechnung und Neubewertung der erhaltenen Ergebnisse. Dass es hierbei zu 

wesentlichen Abweichungen der bisherigen Ergebnisse kommt, wird zum derzeitigen Planungsstand nicht 

erwartet.  

 

Durch die Stilllegung von Block 4 nach dem Probebetrieb von Block 9 werden die Emissionen von Block 9 

teilweise kompensiert. Diese Kompensation wurde bei der Ausbreitungsrechnung bisher nicht berücksichtigt. 

 

Als Bewertungsgrundlage für die Schadstoffimmissionen auf die einzelnen Schutzgüter werden die 

Immissionsgrenzwerte der TA-Luft 2002 herangezogen. Für Schadstoffe, für die bisher keine 

Immissionsgrenzwerte festgelegt wurden, werden alternative Quellen (z.B. LAI und WHO etc.) herangezogen.  

 

Die Ausbreitungsrechnung mit AUSTAL2000 ergab nur geringe Zusatzbelastungen der Jahresmittelwerte für 

Immissionen und Depositionen deutlich unterhalb der jeweiligen Irrelevanzgrenzen.  

 
 

Eine Gefährdung durch das geplante Vorhaben und der damit verbundenen Emissionen bzw. Immissionen ist 

auf Grund der geringen Zusatzbelastungen und der Unterschreitung der Irrelevanzkriterien nicht gegeben. 

 

Umweltzone Mannheim 

Hinsichtlich der im Bereich der Umweltzone gemäß dem Luftreinhalte-/Aktionsplan für den Regierungsbezirk 

Karlsruhe, Teilplan Mannheim, Kap. 9.1.4 vom März 2006 zu erwartenden Zusatzbelastungen wird im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung ebenfalls eine Bewertung durchgeführt. Hierfür werden 

geeignete Messpunkte innerhalb dieser Umweltzone ausgewählt und die zu erwartende Zusatzbelastung 

durch das geplante Vorhaben für diese Punkte aus den Rechenergebnissen der Ausbreitungsrechnung nach 

TA-Luft 2002 ermittelt. 

 

Wie die bisher durchgeführte Rechnung zeigt, ergeben sich für die kritischen Schadstoffe Feinstaub (PM 10) 

und Stickoxide in der Umweltzone nur sehr geringe Zusatzbelastungen unterhalb des dort gültigen 

Irrelevanzkriteriums (1 %). Es ist damit auch kein Einfluss auf die Überschreitungshäufigkeit zu erwarten. 
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8.2 Immissionsprognose Schall 
 

Zur Ermittlung der aus dem Anlagenbetrieb, einschließlich dem der Anlage zuzurechnenden Verkehr, zu 

erwartenden Schallimmissionen ist die Erstellung einer Schallimmissionsprognose vorgesehen. 

Ziel der schalltechnischen Prognose ist es nachzuweisen, dass durch die Anlagen keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen an den zu berücksichtigenden Immissionsorten zu erwarten sind.  

Neben schon für die bestehenden Anlagen des GKM festgelegten Immissionsorten wurden auf Grund der 

Erweiterung des GKM-Geländes nach Osten zusätzliche Immissionsorte in Mannheim/Neckarau (IO13/14) 

und in Altrip (IO15) ausgewählt.  

In Abb. 21 sind die ausgewählten Immissionsorte zusammengestellt.  

Ebenfalls in der Tabelle aufgeführt ist die Gebietsausweisung gemäß den geltenden Bebauungsplänen.  

 

Abb. 21.  Immissionsorte Schall 

Immissionsort Bezeichnung  Gebietsausweisung (nachts) 

IO 8 Mannheim Neckarau, Mundenheimer Str. 7 Allgemeines Wohngebiet (WA)  

IO 11 Altrip, Große Horststraße, Westende  Reines Wohngebiet (WR) 

IO 13 Mannheim Neckarau, Beim Johannkirchhof / 
Maudacher Str. 39 

Reines Wohngebiet (WR) 

IO 14 Mannheim Neckarau, Beim Johannkirchhof / 
Vorderer Sporwörth   

Kein Bebauungsplan; nach Nutzung 
Reines Wohngebiet (WR)   

IO 15 Altrip, Schillerstr., Nordende  Reines Wohngebiet (WR)  
 

 

Weiter zu beachtende Wohngebiete bzw. Gewerbegebiete in Neckarau und Altrip sind auf Grund der 

Gebietsausweisungen und Entfernung zum geplanten Block 9 aus schalltechnischer Sicht nicht relevant.  

Die Schallimmissionsprognose beinhaltet insbesondere: 

• Kraftwerksanlage einschließlich Bekohlungsanlagen 

• Rechnerische Ermittlung der anlagenbezogenen Immissionspegelanteile und der Beurteilungspegel für 5 

relevante Aufpunkte unter Berücksichtigung der Abstrahlungs- und Ausbreitungsbedingungen 

• anlagenbedingter Verkehr innerhalb des Kraftwerksgeländes sowie im Bereich der Ein- und Ausfahrt (vgl. 

TA Lärm Nr. 7.4 Abs. 1) (Tag-/Nachtzeit unter Berücksichtigung von Sonn- und Feiertagen) 

• Vergleich der ermittelten Beurteilungspegel mit den maßgebenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm (in 

Abhängigkeit der Gebietsausweisung/Art der baulichen Nutzung) 

• Definition und Bemessung erforderlicher Schallminderungsmaßnahmen. 
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8.3 Fachbeitrag zum Artenschutz (inkl. FFH- und Vogelschutzgebiete) 
 

Artenschutz 

Für im Vorhabensgebiet vorkommende, gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten ist zu prüfen, inwieweit 

durch das Vorhaben Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG eintreten können.  

Für die nach den europäischen Naturschutzrichtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie) und für die nach der 

Bundesartenschutzverordnung geschützten Arten wird im Falle der möglichen Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten oder des möglichen Eintretens sonstiger Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG ein 

Befreiungsantrag gemäß § 62 BNatSchG gestellt. Dieses Vorgehen wird vom zuständigen 

Regierungspräsidium Karlsruhe gegenüber der von der LANA aufgezeigten Möglichkeit vorgezogen, das 

Eintreten von Verbotstatbeständen und damit die Notwendigkeit einer Befreiung durch vorgezogene 

funktionserhaltende Maßnahmen zu vermeiden (Besprechungsprotokoll vom 15. Februar 2007). 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren für den Kraftwerksblock nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

und für die Kaimauer nach dem Wasserhaushaltsgesetz wird jeweils ein eigenständiger Antrag nach § 62 

BNatSchG gestellt. Das Konzept zur Behandlung der artenschutzrechtlichen Aufgaben, auf dessen Grundlage 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Arten zu vermeiden ist, wird jedoch gesamtheitlich für 

beide Verfahren entwickelt und angewendet. 

Die artenschutzrechtlichen Darstellungen beziehen sich auf die in der UVS behandelten Indikatorgruppen. 

 

FFH- und Vogelschutzgebiete 

 

Das Vorhabensgebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebiets. Beeinträchtigungen durch unmittelbare 

Verluste zu schützender Lebensraumtypen bzw. von Lebensräumen zu schützender Arten können deshalb 

nicht eintreten. Auch indirekte Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen und dafür maßgeblichen 

Gebietsbestandteilen sind nicht zu erwarten; dies wird in einer FFH-Erheblichkeitsuntersuchung näher geprüft. 

 

8.4 Hydraulische Untersuchungen zur Entnahme des Kühlwassers aus dem Rhein und 
Einleitung 

8.4.1 Ausgangssituation 
 

Für den Betrieb der geplanten Kraftwerkserweiterung ist eine Entnahme und Wiedereinleitung von Kühlwasser 

aus dem Rhein erforderlich. Die Kühlwasserentnahme erfolgt bei Rhein-km 415+350, die Rückgabe erfolgt 

unterhalb der Kühlwasserbauwerke des bestehenden Blocks 7 bei Rhein-km 415+750 (siehe Anlage 9.4.1). 

Bei der Entnahme und Rückgabe von Kühlwasser entstehen Querströmungen im Rhein, die bezüglich der 

Nutzung des Gewässers (Schifffahrt, Freizeitnutzung) betrachtet werden müssen. Für den maßgebenden Fall 

einer reinen Durchlaufkühlung werden hydraulische Berechnungen mit einem zweidimensionalen 

Fließgewässermodell für unterschiedliche Abflussverhältnisse (NNQ, MNQ, MQ) des Rheins auf einer 

Fließstrecke von 3700 m durchgeführt (siehe Anlage 9.4.2).  
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8.4.2 Modellansatz 

 

Die räumliche Diskretisierung, d.h. die Abbildung der Topographie des Rheins und der Geometrien der 

Bauwerke, erfolgt nach der Finiten-Volumen-Methode. Die Netzstruktur erlaubt eine beliebige Anpassung der 

Zellengröße, so dass die Bauwerksgeometrie mit wesentlich kleineren Zellen als der Flussschlauch 

diskretisiert  werden kann. Ausgangspunkt für die zweidimensionale mathematische Strömungsberechnung 

bilden die so genannten Flachwassergleichungen, die durch Integration der dreidimensionalen 

Kontinuitätsgleichung und der Reynolds- bzw. Navier-Stokes-Gleichungen für inkompressible Fluide über die 

Wassertiefe und unter der Annahme einer hydrostatischen Druckverteilung gebildet werden. 

 
8.4.3 Auswertung 

 

Die durch den Kühlbetrieb auftretenden Querströmungen werden u. a. entlang der Schifffahrtsrinne 

ausgewertet. Von den Fachbehörden (Wasser und Schifffahrtsamt Mannheim und Bundesanstalt für 

Wasserbau Karlsruhe) werden Kriterien einer maximal zulässigen Quergeschwindigkeit entlang der 

Schifffahrtsrinne festgelegt. Der hydraulische Nachweis für die Einhaltung der Kriterien wird durchgeführt. 

 

8.5 Untersuchung zum Temperaturverlauf des eingeleiteten Kühlwassers im Rhein 
8.5.1 Ausgangssituation 

 

Bei der Rückgabe von erwärmtem Kühlwasser in den Rhein entsteht eine fahnenartige Ausbreitung 

ausgehend von der Position der Wärmeeinleitung (siehe Anlage 9.4.3). Mit den gegebenen 

Kühlwassermengen für den geplanten Block 9 werden Berechnungen zum Temperaturverlauf im Rhein für 

unterschiedliche Abflusszustände durchgeführt. Hierbei werden unterschiedliche Kühlbetriebe (Durchlauf- und 

Ablaufkühlung) untersucht. Die Auswertungen erfolgen insbesondere für die Sommermonate bei niedrigen 

Wasserführungen, die wegen hoher Ausgangstemperaturen des Rheins voraussichtlich maßgebend sein 

werden.  
 
8.5.2 Modellansatz 

 

Mit Mischungsansätzen wird die maximal mögliche Rheintemperatur bei angenommener vollständiger 

Durchmischung berechnet. Mit einem Halbstrahlmodell (siehe Anlage 9.4.4) wird der Verlauf der maximalen 

Temperatur in der Nähe des rechten Ufers ermittelt. Das Modell wird mit vorhandenen Temperaturmessdaten 

im Bereich des GKM für die Bestandssituation kalibriert und anschließend für die geplante 

Kraftwerkserweiterung angewendet.  
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8.5.3 Auswertung 

Die berechneten Temperaturerhöhungen des Rheins bei angenommener vollständiger Durchmischung 

werden ermittelt und der Nachweis geführt, dass die in der wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. in den Richtlinien 

festgesetzten Grenzwerte (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser und Fischgewässerrichtlinie 2006/44/EG des 

europäischen Parlaments und des Rates) nicht überschritten werden. 

Der Verlauf der maximalen Temperatur in Ufernähe wird für den Bestand und für die geplante 

Kraftwerkserweiterung dargestellt. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von den Einleitungen des GKM bis 

zur Konrad-Adenauer Brücke in Mannheim. Die berechneten Temperaturverläufe werden u. a. auch 

Temperaturmessdaten im Rhein (z.B. Station Mannheim) gegenübergestellt. 

 
8.6 Auswirkungen der Kühlwasserentnahme und –einleitung auf Fische und Fischnährtiere 
 

Die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.11.2000 ermöglicht die Entnahme von Kühlwasser aus 

dem Rhein im Umfang von 61 m³/s. Für den künftig angestrebten Betrieb der Kraftwerksblöcke 6, 7, 8 und 9 

ist eine Gesamtentnahme von 69,7 m³/s erforderlich (vgl. Abschnitt 4.2.3.3). 

Die Umweltauswirkungen der genehmigten Wassermengen zur Entnahme und Einleitung wurden von IUS im 

Jahr 1999 untersucht (Gewässerökologisches Gutachten zur Verlängerung der Wasserrechte zur 

Kühlwasserentnahme für das Werk II des GKM).  

Aufgrund der umfangreicheren Wasserentnahme aus dem Rhein ist es grundsätzlich möglich, dass auch 

Fische und Fischnährtiere in proportional größerem Umfang als bisher entnommen werden. Die geringe 

Fließgeschwindigkeit im Entnahmebauwerk von ca. 0,5 m/s (bei Niedrigwasser) bis < 0,2 m/s (bei 

Mittelwasser) eröffnet Fischen und Fischnährtieren günstige Möglichkeiten, dem Ansaugstrom auszuweichen. 

Deshalb werden gegenwärtig keine zusätzlichen, erheblichen Beeinträchtigungen von Fischen und 

Fischnährtieren durch die Kühlwasserentnahme erwartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Steinkohlekraftwerk Block 9 

Scoping-Unterlage 

 

 

 

Seite: 71 von 71 
Stand: 16.04.07 

 

 

9 Anlagen 

Anl. 9.1 Topographische Karte 

Anl. 9.2 Vereinfachter Lageplan Block 9 

Anl. 9.3 Ansichten 

Anl. 9.4 Kühlwasserentnahme und –einleitung 

Anl. 9.5 Grundfließbild der Anlage 

Anl. 9.6 Untersuchungsgebiet 

 
 


